
Amtliche Nachrichten
Standesamtliche Nachrichten

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
06.12.2024	 Harald Becker, zum 70. Geburtstag,
				    Hauptstraße 10, Uttenweiler

Willkommen im Leben
12.11.2024	� Philipp Nusser, in Ehingen (Donau), Sohn des Mar-

kus Nusser und der Nathalie Nusser geb. Knobel-
spieß, Uttenweiler, Dentingen, Im Brühl 4

Wir trauern
02.11.2024	 Ernst Reinhart, Uttenweiler, Riedlinger Str. 10
				    Gestorben in Warthausen

Straßensperrung ...

Wilhelm-Röntgen-Straße und Pfarrer-Kneipp-Straße
In der Zeit vom 02.12.2024 bis zum 28.02.2025 finden in Utten-
weiler in der Wilhelm-Röntgen-Straße und der Pfarrer-Kneipp-
Straße abschnittsweise Bauarbeiten statt. Wir möchten Sie 
darüber informieren, dass es zu Verkehrsbehinderungen kom-

men kann. Es wird alles darangesetzt, einen reibungsfreien Ab-
lauf zu gewährleisten. Wir bitten um Verständnis.
� Bürgermeisteramt Uttenweiler

Herabsetzung für ...

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer
Die Hebesatzung wurde neu gefasst und in der Gemeinderat-
ssitzung vom 18.11.2024 beschlossen. Auf der Homepage der 
Gemeinde Uttenweiler wird die Satzung unter Bekanntmachun-
gen veröffentlicht.
Die neue Hebesatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
Alle Satzungen und öffentliche Bekanntmachungen sind dau-
erhaft unter www.uttenweiler.de | Aktuelles & Bürgerservice | 
Verwaltung | Ortsrecht einsehbar bzw. können während der Öff-
nungszeiten des Rathauses eingesehen werden.

Neue Feuerwehrsatzungen

In der Gemeinderatsitzung am 18.11.2024 wurden die neuen 
Fassungen der Feuerwehr-Entschädigungssatzung und der Feu-
erwehr-Kostenersatzsatzung beschlossen.

Die Satzungen werden auf der Homepage der Gemeinde  
Uttenweiler unter der Rubrik Bekanntmachungen (https:// 
www.uttenweiler.de/bekanntmachungen/) veröffentlicht.

Mitteilungsblatt
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UTTENWEILER
26. November 2024 (KW 48)

MIT ADERZHOFEN, AHLEN, DENTINGEN, DIETERSHAUSEN, DIETERSKIRCH, DOBEL, MINDERREUTI, OBERWACHINGEN, OFFINGEN, SAUGGART

� Weihnachtsanzeige
                           für die letzte Ausgabe 
                        des MB Uttenweiler 2024
� am 19. Dezember (KW 51)

Anzeigenschluss dafür ist 
� Montag, 9. Dezember bis 15 Uhr
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Dank der Gemeinde ...

an die Christbaumspender 2024
Wie bereits seit vielen Jahren Tradition, so wurden auch dieses 
Jahr wieder schöne Christbäume für die Gemeindeplätze in un-
seren Teilorten zur Verfügung gestellt. Die Spender sind:
Familie Otto Maurer, Uttenweiler� Rathausplatz Uttenweiler
Familie Josef Elser, Sauggart � Dorfplatz Dietershausen
Familie Caroline Bahr, Ahlen� Dorfplatz Offingen 
Familie Thomas Knab, Oberwach.� Dorfplatz Oberwachingen
Familie Raymond Kalus, Uttenweiler � Schlosshof
Frau Elisabeth Pfleghar, Uttenweiler � Dorfplatz Sauggart
Familie Thomas Rathmann, Uttenweiler� Dorfplatz Dieterskirch
Des Weiteren wurden noch kleinere Bäume für Kindergärten 
und das Rathaus von den Familien Luzia Moll und Robert Glöck-
ler zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde Uttenwei-
ler bedankt sich ganz herz-
lich bei allen Spendern für 
ihren schönen Beitrag zu 
einer stimmungsvollen 
Advents- und Weihnachts-
zeit. Die Bäume wurden 
mit Unterstützung von 
Paul Merkle aufgestellt. 
Hierfür vielen Dank.  Auf 
dem Foto ist der Baum 
für Uttenweiler zu sehen. 
Vielen Dank auch den 
Mitarbeitern des Bauhofs 
für das professionelle sorgfältige Arbeiten beim Aufstellen der 
Bäume und Anbringen der Beleuchtungen. Gerne nehmen wir 
wieder Anmeldungen für das nächste Jahr entgegen. Bitte wen-
den Sie sich an die Gemeindeverwaltung, Tel. 9206-0 oder per 
Mail an info@uttenweiler.de.

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Riedl.

Landkreis Biberach� 27.11.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Entwurfsbeschluss
- Beteiligung der Öffentlichkeit -

2. Änderung des fachlichen Teilflächennutzungsplan Gewerbe 
mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Riedlingen für die Sonderbaufläche „Solarpark Min-
derreuti“, Gemeinde Uttenweiler, Gemarkung Uttenweiler, 
Landkreis Biberach
Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Riedlingen hat am 07.11.2024 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf zur 2. Änderung des fachlichen Teilflächennut-
zungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen gebilligt und be-
schlossen, diesen Entwurf nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu 
veröffentlichen.

REDAKTIONSSCHLUSS MONTAGS BIS 15 UHR

GESTALTUNG, DRUCK, VERANTWORTUNG ANZ.TEIL
minschtl® Hafner Mediendesign, 88422 Betzenweiler
Fon 07374/914-884, mail@minschtl.de

______________________________________________________

MÜLL & CO.
Restmüllabfuhr: 04.12.
Papierabfuhr: 29.11.
Gelber Sack: 02.12.

WERTSTOFFHOF
März-November: Mi. 17.30-18.30 Uhr, Sa. 09.00-12.00 Uhr
Dezember-Februar: Sa. 10.00-11.00 Uhr

______________________________________________________

WICHTIGE RUFNUMMERN
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr � 112
Polizei � 110 
Ärztlicher Notdienst (auch für Augen und Kinder)� 116 117
Apotheken Notdienst � 0800/0022833

Erdgas-Störungsstelle (kostenfrei) � 0800/0824505
Nachbarschaftshilfe � 07374/1796 + 07374/915886
Hospizgruppe Riedlingen� 07373/9215560
Tagesbetreuung Uttenweiler � 07374/9142312
� Dienstag und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr
Zahnärztlicher Notfalldienst� 0761/120 120 00 

______________________________________________________

ORTSVERWALTUNGEN
Ahlen 	 07357/886 (Privat 680)� OV Krug
	 Montag 17.00-18.45 Uhr�
Dieterskirch 	 07374/752 (0174/3317317)� OV Schmucker
	 Montag 19.00-20.00 Uhr (2-Wochen-Rythmus)
Offingen 	 07374/545� OV Moll
	 Mo. 16.30-18.30 Uhr
Sauggart 	 07374/9299930� OV Elser
	 Mittwoch 19.00-20.30 Uhr�

Ortsbaumeister Rieger� 07374/9206-23
Gemeindebücherei� 07374/9206-40

______________________________________________________

FEUERWEHREN
Gesamtkommandant Thomas Menz� 0152 21975249

______________________________________________________

Abt-Ulrich-Blank-Schule Uttenweiler� 07374/921820

Kindergarten Rasselbande Uttenweiler� 07374/2160
Kath. Kindergarten St. Uta Uttenweiler� 07374/515
Naturkindergarten Uttenweiler� 0152/57585749 
Kindergarten Spatzennest Dieterskirch� 07374/914644
Kindergarten Bussenzwerge Offingen� 07374/794
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Ziel und Zweck der Planung
Gemäß dem Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 Baden-Würt-
temberg sollen für die Stromerzeugung verstärkt regenerierbare 
Energien wie Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, Bio-
masse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme genutzt werden.
Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.07.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 202) geändert wurde, beabsichtigt die Firma EnBW 
Solar GmbH, im Zuge der Energiewende, in der Gemeinde Ut-
tenweiler, genauer in Nähe dessen Ortsteil Minderreuti, Land-
kreis Biberach, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten.
Im Zuge dessen hat die EnBW im Rahmen Ihrer Entwicklungstä-
tigkeiten für einen Solarpark geeignete Flächen in der Gemeinde 
Uttenweiler identifiziert und ist an die Gemeinde bezüglich der 
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Umsetzung eines entsprechenden Projektes herangetreten. 
Gesamtleistung wird ca. 9,0 MWp betragen.

Die Gemeinde Uttenweiler möchte zur Förderung der erneu-
erbaren Energien die Eignungsfläche planungsrechtlich sichern 
und beabsichtigt deshalb einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan, der zur Realisierung einer entsprechenden Anlage 
durch die EnBW Solar GmbH erforderlich ist, aufzustellen. Der 
Bebauungsplan steht kurz vor der Satzung. Der Gemeinderat 
von Uttenweiler hat am 18.12.2023 des Entwurfsbeschluss ge-
fasst. Die öffentliche Auslegung endete am 02.02.2024. Parallel 
hierzu findet nach § 8 (3) BauGB das Flächennutzungsplanände-
rungsverfahren statt. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung sind umfangreiche Untersuchungen zum Immissions-, 
Natur- und Artenschutz erbracht worden.

Das Plangebiet wird in der 2. Änderung des fachlichen Teilflä-
chennutzungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen von Fläche 
für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung Freiflächenphotovoltaik umgewandelt. Insgesamt handelt 
es sich um eine Fläche von ca. 8,34 ha. Die Fläche befindet sich 
ca. 1,6 km südöstlich der Gemeinde Uttenweiler und etwa 350 
m nördlich der Ortschaft Minderreuti. Etwa 250 m westlich des 
Plangebiets verläuft die Kreisstraße K 7535. Im Norden wird das 
Plangebiet von Waldbestand abgegrenzt. Zwischen dem Wald-
gebiet und dem Plangebiet verläuft zudem ein Grasweg. Im 
Westen und Süden grenzen versiegelte Wirtschaftswege an, die 
das Plangebiet und daran sich anschließende Landwirtschafts-
flächen trennen. Östlich des Plangebiets befinden sich weitere 
landwirtschaftliche Flächen. Das Plangebiet umfasst auf der Ge-
markung Uttenweiler die Flurstücknummern 429 und 430.
Im Bereich des Plangebietes fand in den letzten Jahren ein 
Flurbereinigungsverfahren statt. Dieses wurde am 04.07.2023 
schlussfestgestellt. Im Rahmen des weiteren Verfahrens werden 
die Katastergrundlagen auch im an das Plangebiet angrenzen-
den Bereich aktualisiert. 

Auslegung
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Ver-
tretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu 
äußern.

Plangebiete der 2. Änderung 

Der Entwurf zur 2. Änderung des fachlichen Teilflächennut-
zungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen wird mit Begründung 
(jeweils mit dem Datum vom 07.11.2024) und den nach Einschät-
zung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und 
umweltbezogenen Informationen 
von Montag, dem 02.12.2024 bis Freitag, dem 03.01.2025
auf der Internetseite der Stadt Riedlingen unter der Inter-
net-Adresse https://www.riedlingen.de/Stadtverwaltung/Bau-
en-und-Wohnen/Flaechennutzungsplan veröffentlicht und über 
das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter 
folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zu-
gänglich gemacht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen 
der 6. Änderung des fachlichen Teilflächennutzungsplans Ge-
werbe mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Riedlingen an folgender öffentlich zugänglichen 
Stelle einsehbar:
-	� Sitz der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Rathaus 

der Stadtverwaltung Riedlingen, Marktplatz 1, 88499 Ried-
lingen, Großer Sitzungssaal

-	� Öffnungszeiten der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
-	 Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
-	 Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
-	 Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Umweltbezogene Informationen
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen 
sind verfügbar und werden einschließlich Begründung der Flä-
chennutzungsplanänderung ausgelegt.

a.) �Aussagen zur Umweltverträglichkeit aus der Begründung 
vom 07.11.2024

Auswirkungen nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträch-
tigungen zu vermeiden und nicht vermeidbare, erhebliche Be-
einträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu 
kompensieren. Mit der Ausweisung von Bauflächen sind Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft mit ihren Schutzgütern Tiere, 
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Grund- 
und Oberflächenwasser, Luft und Klima, Mensch und Gesundheit, 
Erholung und Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter in 
unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. Voraussichtlich er-
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hebliche Auswirkungen sind in der Abwägung zu berücksichtigen.
Die Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter sowie die vor-
geschlagenen Maßnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Schutzgut Fläche: Allgemein führen PV-Freiflächenanlagen 
durch den vergleichsweise geringen Versiegelungsgrad und die 
befristete Nutzungsdauer zu keinem dauerhaften Verlust von 
Freiflächen und deren Funktionen.
Schutzgut Boden: Die Versiegelung durch Modulfundamente, 
Erschließungsstraßen und Nebengebäude führt in kleinen Teilen 
des Plangebiets zu einem vollständigen Verlust der Bodenfunk-
tionen. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen werden 
die bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen des Bodens 
auf ein unvermeidbares Maß beschränkt. Die verbleibenden 
Beeinträchtigungen stellen einen erheblichen Eingriff dar. Der 
Kompensationsbedarf liegt bei 43.140 Ökopunkten und kann 
über die Umwandlung von Acker zu extensivem Grünland (Fett-
weide mittlerer Standorte) multifunktional vollständig intern aus-
geglichen werden. Insgesamt ist damit von einer Verbesserung 
des Bodens durch die Planung auszugehen.
Schutzgut Wasser: Durch das Vorhaben kommt es zu einer 
geringfügigen Flächenversiegelung im Plangebiet. Das Nieder-
schlagswasser wird vollständig im Plangebiet versickert bzw. 
verrieselt und bleibt damit für die Grundwasserneubildung 
erhalten. Auf besondere Sorgfalt im Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen wird hingewiesen. Durch den Verzicht auf 
Düngung und Pflanzenschutzmittel kommt es zu einer Verbes-
serung der Grundwasserqualität. Die Bestimmungen in der 
Rechtsverordnung des Landesamtes Biberach vom 05.02.1998 
bezüglich des Wasserschutzgebiets „Stockwiesen – Alleshau-
sen“ sind zu beachten.
Schutzgut Pflanzen: Im Plangebiet sind keine Vorkommen von 
besonders oder europäisch geschützten Pflanzenarten bekannt, 
die durch die Umsetzung der Planung beeinträchtigt werden 
könnten. Da die Artenzusammensetzung aufgrund der Acker-
flächen von geringer Qualität ist und für diese Flächen eine Um-
wandlung in extensives Grünland vorgesehen ist, ist insgesamt 
eine Verbesserung des Schutzguts Pflanzen zu erwarten.
Schutzgut Tiere: Das Plangebiet bietet Tieren im Bereich der in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung nur geringfügig Lebens-
räume. Innerhalb des Plangebiets brüten keine Wiesen- oder 
Offenlandbrüter. Bei Umsetzung des Vorhabens reduziert sich 
die Nutzungsintensität während der Zeit des Anlagenbetriebs 
deutlich zugunsten von extensiv bewirtschaftetem Grünland, so-
dass in diesem Zeitraum eine Habitataufwertung für die meisten 
Tierarten stattfindet. Eine entsprechende Gestaltung der ge-
planten Umzäunung der Anlage ermöglicht es Tieren weiterhin, 
die Fläche zu durchqueren.
Schutzgut Biodiversität: Der ökologische Wert des Plangebiets 
im Bereich der Ackerflächen ist aufgrund der vergleichsweise 
kargen Artenausstattung von Tieren und Pflanzen eher gering. 
Durch die Entwicklung der Ackerfläche zu einem extensiven 
Grünland (Fettweide mittlerer Standorte) können die Eingriffs-
folgen intern ausgeglichen werden. 
Schutzgut Klima/Luft: Die Bebauung der Freifläche führt zu 
einer geringfügigen Veränderung des Mikroklimas im Plange-
biet. Negative Auswirkungen auf umgebende wärmebelastete 
Gebiete ergeben sich dadurch nicht. Die Beeinträchtigungen 
sind damit nicht erheblich.

Schutzgut Landschaft: Durch das Vorhaben wird eine überwie-
gend ackerbaulich genutzte Fläche technogen überprägt. Da 
die Einsehbarkeit der Fläche vor allem aus der Nähe gegeben 
ist, und hier eine Reduzierung der Landschaftsbildqualität statt-
findet, sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds im 
Nahbereich als erheblich zu bewerten. Die festgesetzten Aus-
gleichs- und Vermeidungsmaßnahmen des extensiven Grünlan-
des sowie die Anlage einer Zaunberankung im Süden und im 
Westen des Plangebiets wirken sich positiv auf das Landschafts-
bild aus, sodass die Eingriffsfolgen wirksam minimiert und auf 
ein unerhebliches Maß reduziert werden können. Es besteht in-
sofern kein Kompensationsbedarf.
Mensch und seine Gesundheit: PV-Freiflächenanlagen sind 
während der Betriebsphase vergleichsweise emissionsarm. Eine 
Blendung von Autofahrern oder Anwohnern ist aufgrund der 
Lage und Ausrichtung der Anlage nicht zu befürchten. Wäh-
rend der Bauphase auftretende zusätzliche Belastungen durch 
Erschütterungen, Abgase und Lärm sind temporär und damit 
unerheblich.
Kultur- und sonstige Sachgüter: Beeinträchtigungen von Kul-
tur- oder sonstigen Sachgütern sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht zu erwarten. Bisher unbekannte Bodendenkmäler, 
die ggf. vorkommen können, sind nicht auszuschließen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei Umsetzung der 
entsprechend dargestellten Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen alle (erheblichen) Beeinträchtigungen, die durch das 
geplante Vorhaben für die Umwelt entstehen, auf ein verträg-
liches Maß reduziert bzw. ausgeglichen werden können. Dem 
Vorhaben stehen unter diesen Voraussetzungen keine essenziel-
len Umweltbelange entgegen. Es verbleibt ein Kompensations-
überschuss von 386.279 Ökopunkten.

b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Dr. Marc Bulte vom 
18.11.2023
-	� Betroffene Themenkomplexe: Das Vogelartenspektrum des 

Untersuchungsgebietes wird stark dominiert von weit verbrei-
teten und häufigen Vogelarten, die an Wald oder Waldränder 
gebunden sind. Weitere relevante Arten traten im Plangebiet 
als Nahrungsgäste auf, und da vorhabenbedingt nur wenige 
Flächen überplant werden und dies nur Ackerflächen betrifft, 
sind diese nicht vom Vorhaben betroffen. 

	� Acker- und Wiesenbrüter konnten im Planungsgebiet nicht 
nachgewiesen werden. Von den festgestellten planungsrele-
vanten Vogelarten ist nur für ein einzelnes Goldammerrevier 
von einer Betroffenheit auszugehen. Diese Betroffenheit ist 
durch das Einhalten einer Pufferzone von 15 Meter während 
der Brutzeit zu vermeiden. Wenn diese Maßnahme eingehal-
ten wird, stehen dem Vorhaben in Bezug auf die untersuchte 
Fauna gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG keine arten-
schutzrechtlichen Gründe entgegen. 

	� Eine Nachkartierung der Erweiterungsfläche ist gem. Abstim-
mung mit der UNB nicht notwendig, da durch die Flächener-
weiterung nach Osten nicht von Betroffenheiten auszugehen 
ist, die nicht bereits über die erfolgten Erfassungen bzw. ar-
tenschutzrechtlichen Einschätzungen berücksichtigt wären.

-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 
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e), f), 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermei-
dung von Emissionen, Umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie

Stellungnahmen des Landratsamts Biberach – Kreisbauamt -, 
Rollinstraße 9, 88400 Biberach, vom 22.05.2024
-�	� Betroffene Themenkomplexe: Naturschutz, Umwelt- und 

Arbeitsschutz, Wasserwirtschaft, Starkniederschlag, Land-
wirtschaft, Forst, Brand- und Katastrophenschutz.

-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 
e), f), 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermei-
dung von Emissionen, Umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie.

Stellungnahme des Regionalverband Donau-Iller, Schwambergs-
traße 35, 89073 Ulm vom 21.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Vorbehaltsgebiet für Land-

wirtschaft
-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 

BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen, Referat 21 
– Bauleitplanung, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen 
vom 22.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Belange der Raumordnung, 

Belange der Landwirtschaft, Belange des Naturschutzes, Be-
lang des Klimaschutzes.

-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), 
d), e), f), g), i), 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Flächen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt, umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt, die Vermeidung von Emissionen sowie der sach-
gerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, die Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie; die Darstellungen von Landschaftsplä-
nen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts, die Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d.

Stellungnahme des Landesamt für Denkmalpflege im RP Stutt-
gart, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen am Neckar vom 
06.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Archäologische Denkmal-

pflege
-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) und 

1a BauGB: umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter; 

Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg Höhere 
Forstbehörde Abteilung 8 Forstdirektion Referat 83, Rathaus-
gasse 33, 79098 Freiburg vom 23.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Belange des Forstes, 

Waldabstand.
-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c) 

und 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt; umweltbe-
zogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesund-
heit sowie die Bevölkerung insgesamt.

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentli-
chungsfrist, also bis einschließlich 03.01.2025, Stellungnah-
men an info@riedlingen.de richten. Die Stellungnahmen sind 
vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können 
Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während der 
Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift 
siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an 
die Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift siehe oben) gesen-
det werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte 
die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin 
enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbei-
tung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere 
Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse 
der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht und liegen mit den 
o.g. Unterlagen öffentlich aus. Es wird weiter darauf hingewie-
sen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt.
Riedlingen, 27.11.2024� Schafft, Vorsitzender 
� des vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Riedl.

Landkreis Biberach� 27.11.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Entwurfsbeschluss
- Beteiligung der Öffentlichkeit -
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3. Änderung des fachlichen Teilflächennutzungsplan Gewerbe 
mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Riedlingen für die Sonderbaufläche „Solarpark Det-
tenberg“, Gemeinde Uttenweiler, Gemarkung Uttenweiler, 
Landkreis Biberach
Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Riedlingen hat am 07.11.2024 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf zur 3. Änderung des fachlichen Teilflächennut-
zungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen gebilligt und be-
schlossen, diesen Entwurf nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu 
veröffentlichen.

Ziel und Zweck der Planung
Das Familienunternehmen “Hofgut Dettenberg” plant über-
wiegend im Bereich des Hühner-Freigeheges PV-Anlagen zu 
errichten. Die Erzeugung und Nutzung von regenerativer Ener-
gie stellt für das Familienunternehmen einen wesentlichen Be-
standteil eines nachhaltigen Energie-Gesamtkonzepts dar. Mit 
Hilfe von Sonne, Wind und Pflanzen wird derzeit etwa 70% des 
eigenen Energiebedarfs selbst erzeugt.
Unter einer Agri-Photovoltaik-Anlage (Agri-PV-Anlage) wird 
die kombinierte Nutzung auf ein und derselben Landfläche für 
landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für Strom-
produktion mittels einer PV-Anlage als Sekundärnutzung ver-
standen. Die Doppelnutzung der Fläche führt dabei nicht nur zu 
einer gesteigerten ökologischen und ökonomischen Landnut-
zungseffizienz, sondern kann in der Praxis darüber hinaus auch 
noch zu positiven Synergieeffekten zwischen der landwirtschaft-
lichen Produktion und der Agri-PV-Anlage führen. Abhängig von 
dem Design der Anlage, kann die Konstruktion dabei bedeu-
tende Schutzfunktionen einnehmen (z.B. Hagelschutz oder wie 
im vorliegenden Fall, Schutz vor Raubvögel).
Das Plangebiet ist dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzu-
rechnen. Das geplante Vorhaben einer zusätzlichen baulichen 
Nutzung mit einer PV-Freiflächenanlage innerhalb des beste-
henden Hofgutes Dettenberg ist daher auf der Basis des gelten-
den Planungsrechts nicht zulässig. Um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, ist die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes „Agri-PV-Anlage Dettenberg“ 
erforderlich. Der abschließende Satzungsbeschluss für den 
Bebauungsplan wurde im Gemeinderat von Uttenweiler am 
18.12.2023 beschlossen. Zwischenzeitlich liegt die Baugeneh-
migung für die Anlage vor und mit dem Bau wurde begonnen.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind umfangrei-
che Untersuchungen zum Immissions-, Natur- und Artenschutz 
erbracht worden.

Das Plangebiet wird in der 3. Änderung des fachlichen Teilflä-
chennutzungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen von Fläche 
für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung AGRI-Freiflächenphotovoltaik umgewandelt. Insgesamt 
handelt es sich um eine Fläche von ca. 4,67 ha. Innerhalb des 
Plangebietes liegen Teilflächen der Flst. Nr. 2721 und 2725/1. 
Das Plangebiet liegt ca. zwei Kilometer östlich von Uttenweiler, 
etwa 800 m abseits der Bundesstraße, an einer Hangmulde und 
stellt das Hofgut Dettenberg dar, südlich verläuft eine Gemein-
deverbindungsstraße.

Die Grundstücke im Plangebiet werden derzeit landwirtschaft-
lich genutzt und sind Teil der Hofstelle.

Plangebiete der 3. Änderung 

 
Auslegung
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Ver-
tretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu 
äußern.
Der Entwurf zur 3. Änderung des fachlichen Teilflächennut-
zungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen wird mit Begründung 
(jeweils mit dem Datum vom 07.11.2024) und den nach Einschät-
zung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und 
umweltbezogenen Informationen 
von Montag, dem 02.12.2024 bis Freitag, dem 03.01.2025
auf der Internetseite der Stadt Riedlingen unter der Inter-
net-Adresse https://www.riedlingen.de/Stadtverwaltung/Bau-
en-und-Wohnen/Flaechennutzungsplan veröffentlicht und über 
das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter 
folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zu-
gänglich gemacht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen 
der 6. Änderung des fachlichen Teilflächennutzungsplans Ge-
werbe mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Riedlingen an folgender öffentlich zugänglichen 
Stelle einsehbar:
-	� Sitz der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Rathaus 

der Stadtverwaltung Riedlingen, Marktplatz 1, 88499 Ried-
lingen, Großer Sitzungssaal

-	 Öffnungszeiten der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
-	� Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
-	 Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
-	 Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Umweltbezogene Informationen
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen 
sind verfügbar und werden einschließlich Begründung der Flä-
chennutzungsplanänderung ausgelegt.

a.) 	�Aussagen zur Umweltverträglichkeit aus der Begründung 
vom 07.11.2024

Auswirkungen nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträch-
tigungen zu vermeiden und nicht vermeidbare, erhebliche Be-
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Gutachten erstellt. Im Rahmen der saP müssen die Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogel-
arten entsprechend Art. 1 der VS-RL berücksichtigt werden. 
In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Biberach wurde zur artenschutzrechtlichen Beurtei-
lung des Vorhabens auf der Basis einer Relevanzprüfung eine 
Kartierung der offenlandbrütenden Vogelarten durchgeführt. 
Im Ergebnis kamen im Umfeld des geplanten Vorhabens vier 
Feldlerchen-Brutpaare vor; innerhalb der Vorhabenfläche 
wurden keine Brutvögel festgestellt. Eine Verdrängung der 
brütenden Feldlerchen durch die PV-Module ist aufgrund der 
Entfernung des nächsten Brutplatzes von 180 m zum Rand 
der Vorhabensfläche jedoch ausgeschlossen. Die übrigen 
drei Brutplätze lagen weiter entfernt. Nach heutigem Kennt-
nisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch das 
geplante Vorhaben weder für gemeinschaftlich geschützte 
Arten (Anhang IV der FFH Richtlinie, Europäische Vogelarten) 
noch für streng geschützte Arten Verbotstatbestände nach § 
44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden.“

-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 
e), f), 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermei-
dung von Emissionen, Umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie

Stellungnahmen des Landratsamts Biberach – Kreisbauamt -, 
Rollinstraße 9, 88400 Biberach, vom 22.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Naturschutz, Umwelt- und 

Arbeitsschutz, Wasserwirtschaft, Starkniederschlag, Land-
wirtschaft, Forst, Brand- und Katastrophenschutz.

-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 
e), f), 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermei-
dung von Emissionen, Umweltbezogene Auswirkungen auf 
den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie.

Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg – Ab-
teilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoff und Bergbau, 
Albertstraße 5, 79104 Freiburg, vom 06.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Untergrundverhältnisse, 

Versickerung von Oberflächenwasser, Geotechnik, Bo-
den(-funktionen), Mineralische Rohstoffe, Grundwasser, 
Wasserschutzgebiet, Bergbau, Geotopschutz.

-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a 
BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt.

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen, Referat 21 
– Bauleitplanung, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen 
vom 22.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Belange der Raumordnung, 

Belange der Landwirtschaft, Belange des Naturschutzes, Be-
lang des Klimaschutzes.

einträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu 
kompensieren. Mit der Ausweisung von Bauflächen sind Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft mit ihren Schutzgütern Tiere, 
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Grund- 
und Oberflächenwasser, Luft und Klima, Mensch und Gesundheit, 
Erholung und Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter in 
unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. Voraussichtlich er-
hebliche Auswirkungen sind in der Abwägung zu berücksichtigen.
Die Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter sowie die vor-
geschlagenen Maßnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der Umweltbericht wurde entsprechend § 14g Abs. 2 ÄndE 
UVPG und Anlage 1 BauGB erstellt, um die Belange von Natur 
und Umwelt sowie die voraussichtlichen Auswirkungen des ge-
planten Bauvorhabens darzustellen.
Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sondergebiets mit 
Zweckbestimmung Agri-PV-Anlage auf Teilflächen der Flurstü-
cke 2721 und 2725/1, Gemarkung Dettenberg. Auf der Fläche 
soll die Energiegewinnung mit der Nutzung als Hennen-Auslauf 
kombiniert werden. Des Weiteren ist der Bau einer Scheune ge-
plant. Das Plangebiet umfasst 4,67 ha und soll mit einer Grund-
flächenzahl von 0,6 bebaut werden. Um den zu erwartenden 
Eingriff beurteilen zu können, wurden die voraussichtlichen, er-
heblichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf 
die Schutzgüter Boden/Fläche, Wasser, Luft/Klima, Tiere und 
Pflanzen, Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und sonstige Sach-
güter inkl. Wechselwirkungen im Vergleich zu der bisherigen 
landwirtschaftlichen Nutzung betrachtet und bewertet.

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind nachfolgend tabella-
risch aufgelistet.
Schutzgut 	 Erheblichkeit
Boden/Fläche 	 gering
Wasser 	 gering
Klima/Luft 	 Aufwertung
Flora und Fauna 	 gering
Landschaft 	 Mittel, durch Eingrünung 
	 reduziert auf gering
Mensch 	 gering
Kultur- und Sachgüter 	 gering

Mögliche Beeinträchtigungen während der Bauphase können 
durch Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen reduziert wer-
den. Die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie 
Vorgaben zur Ausführung der Pflanzungen werden in den Text-
teil und die Begründung des Bebauungsplanes übernommen.

Aus landschaftsplanerischer Sicht ist das Vorhaben aufgrund der 
Zweifach-Nutzung der Fläche und der geringfügigen Auswirkun-
gen zu begrüßen.

b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Büro Zeeb & Partner 
vom 27.07.2023
-	� Betroffene Themenkomplexe: Der Antragsteller beab-

sichtigt die Errichtung einer Agri-PV-Anlage am Hofgut Det-
tenberg. Zur Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 
den artenschutzrechtlichen Belangen wurde das vorliegende 
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tenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbei-
tung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere 
Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse 
der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht und liegen mit den 
o.g. Unterlagen öffentlich aus. Es wird weiter darauf hingewie-
sen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt.
Riedlingen, 27.11.2024� Schafft Vorsitzender 
� des vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Riedl.

Landkreis Biberach� 27.11.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluss
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

4. Änderung des fachlichen Teilflächennutzungsplan Gewerbe 
mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Riedlingen für die Sonderbaufläche „Sondergebiet 
Klosterweg“, Gemeinde Ertingen, Gemarkung Binzwangen, 
Landkreis Biberach
Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Riedlingen hat am 07.11.2024 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den fachlichen Teilflächennutzungsplan Gewerbe 
mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Riedlingen, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen.

Ziel und Zweck der Planung
Mit der Flächennutzungsplanänderung und dem vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Sondergebiet Klosterweg“, sollen die 
langfristige Weiterentwicklung der vorhandenen Biogasanlage, 
der Holzgasanlage und der in Verbindung mit den Anlagen ste-
henden Nutzungen ermöglicht werden. Auch eine alternative 
Erweiterung der Tierhaltung wird ermöglicht.

Der Vorhabenträger, die Energie Vogel GmbH&Co.KG, will zur 
Erweiterung des bestehenden Nahwärmenetzes mit erneuerba-
ren Energien die im Planbereich vorhandene Biogasanlage mit 
2,952 MW (Feuerungswärmeleistung) FWL und die vorhandene 
Holzgasanlage mit 917KW FWL erweitern. Die Leistung der 
Holzgasanlage soll auf 1,985 MW FWL erhöht werden.

In der Gemeinderatssitzung am 20.12.2021 wurde der Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Der Entwurfs-
beschluss fand in der Sitzung am 11.03.2024 statt. Im Zeitraum 
vom 22.03.2024 – 23.04.2024 fand die Beteiligung der Öffent-
lichkeit und Träger öffentlicher Belange nach §§ 3 (1) und 4 (1) 
BauGB statt. Parallel hierzu findet nach § 8 (3) BauGB das Flä-
chennutzungsplanänderungsverfahren statt.

-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), 
d), e), f), g), i), 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Flächen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt, umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt, die Vermeidung von Emissionen sowie der sach-
gerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, die Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie; die Darstellungen von Landschaftsplä-
nen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts, die Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d.

Stellungnahme des Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart, 
Berliner Straße 12, 73728 Esslingen am Neckar vom 06.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Archäologische Denkmal-

pflege
-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) und 

1a BauGB: umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter; 

Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg Höhere 
Forstbehörde Abteilung 8 Forstdirektion Referat 83, Rathaus-
gasse 33, 79098 Freiburg vom 23.05.2024
-	� Betroffene Themenkomplexe: Belange des Forstes, 

Waldabstand.
-	� Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c) 

und 1a BauGB: Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt; umweltbe-
zogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesund-
heit sowie die Bevölkerung insgesamt.

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungs-
frist, also bis einschließlich 03.01.2025, Stellungnahmen an info@
riedlingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elek-
tronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch 
mündlich zur Niederschrift während der Öffnungszeiten bei der 
Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift siehe oben) vorgebracht 
oder schriftlich auf dem Postweg an die Stadtverwaltung Riedlin-
gen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorge-
brachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten 
angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Ausle-
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin 
enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung der da-
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Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen 
der 6. Änderung des fachlichen Teilflächennutzungsplans Ge-
werbe mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Riedlingen  an folgender öffentlich zugänglichen 
Stelle einsehbar:
-	� Sitz der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Rathaus 

der Stadtverwaltung Riedlingen, Marktplatz 1, 88499 Ried-
lingen, Großer Sitzungssaal

-	 Öffnungszeiten der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
-	 Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
-	 Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
-	 Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentli-
chungsfrist, also bis einschließlich 03.01.2025, Stellungnah-
men an info@riedlingen.de richten. Die Stellungnahmen sind 
vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können 
Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während der 
Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift 
siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an 
die Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift siehe oben) gesen-
det werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte 
die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin 
enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbei-
tung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere 
Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse 
der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht und liegen mit den 
o.g. Unterlagen öffentlich aus. Es wird weiter darauf hingewie-
sen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt.
Riedlingen, 27.11.2024� Schafft Vorsitzender 
� des vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Riedl.

Landkreis Biberach� 27.11.2024

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluss
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

6. Änderung des fachlichen Teilflächennutzungsplan Gewerbe mit 
Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Riedlingen für die Sonderbaufläche „Solarpark Schutzengelwie-
sen“, Stadt Riedlingen, Gemarkung Grüningen, Landkreis Biberach
Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Riedlingen hat am 07.11.2024 in öffentlicher Sitzung 

Das Plangebiet wird in der 4. Änderung des fachlichen Teilflä-
chennutzungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen von Fläche 
für die Landwirtschaft (2,10 ha) und gemischte Baufläche (0,43 
ha) in Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Nutzung er-
neuerbarer Energien umgewandelt. Insgesamt handelt es sich 
um eine Fläche von ca. 2,53 ha.
 
Der räumliche Änderungsbereich des Sondergebietes Kloster-
weg“ liegt nördlich vom Ertinger Ortsteil Binzwangen. Südlich 
und südöstlich begrenzt die K7553/Waldhauser Straße, in west-
licher Richtung die L278 /Kreuztaler Straße das Plangebiet. Die 
ebene Geländeoberfläche fällt mit flacher Neigung (ca. 3 %) in 
Richtung Westen. Im südöstlichen Bereich des Plangebietes 
schirmt eine Gehölzpflanzung die geplante Sondergebietsflä-
che zur vorbeiführenden K7553/Waldhauser Straße hin ab. In 
nördlicher und westlicher Richtung grenzen landwirtschaftlich 
genutzte Flächen an die geplante Sondergebietsfläche. Östlich 
grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb an, während in südlicher 
Richtung die Ortschaft Binzwangen anschließt.

Plangebiete der 4. Änderung 

 
Der Beschluss des gemeinsamen Ausschusses über die Aufstel-
lung der Flächennutzungsplanänderung wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Ver-
tretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu 
äußern.

Der Vorentwurf der 4. Änderung des fachlichen Teilflächennut-
zungsplans Gewerbe mit Sonderbauflächen der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen, wird mit Begründung in-
klusive Darstellung der Umweltverträglichkeit (jeweils mit dem 
Datum vom 07.11.2024)
von Montag, dem 02.12.2024 bis Freitag, dem 03.01.2025
auf der Internetseite der Stadt Riedlingen unter der Inter-
net-Adresse https://www.riedlingen.de/Stadtverwaltung/Bau-
en-und-Wohnen/Flaechennutzungsplan veröffentlicht und über 
das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter 
folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zu-
gänglich gemacht.



MTB 48/2024� 10

aus den Flst. Nr. 346 und 347 (teilweise) der Gemarkung Grünin-
gen zusammen, welche derzeit in landwirtschaftlicher Nutzung 
sind. Unmittelbar südlich schließt sich die L275 an, östlich Ried-
lingen und in Richtung Westen und Norden grenzen landwirt-
schaftlich genutzte Flächen an.
Der Beschluss des gemeinsamen Ausschusses über die Aufstel-
lung der Flächennutzungsplanänderung wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertre-
tern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern.

Der Vorentwurf der 6. Änderung des fachlichen Teilflächennut-
zungsplans Gewerbe mit Sonderbauflächen der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen, wird mit Begründung in-
klusive Darstellung der Umweltverträglichkeit (jeweils mit dem 
Datum vom 07.11.2024)
von Montag, dem 02.12.2024 bis Freitag, dem 03.01.2025
auf der Internetseite der Stadt Riedlingen unter der Inter-
net-Adresse https://www.riedlingen.de/Stadtverwaltung/Bau-
en-und-Wohnen/Flaechennutzungsplan veröffentlicht und über 
das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter 
folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zu-
gänglich gemacht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 
sind die Unterlagen der 6. Änderung des fachlichen Teilflächen-
nutzungsplans Gewerbe mit Sonderbauflächen der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen  an folgender öffentlich 
zugänglichen Stelle einsehbar:
-	� Sitz der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Rathaus 

der Stadtverwaltung Riedlingen, Marktplatz 1, 88499 Ried-
lingen, Großer Sitzungssaal

-	 Öffnungszeiten der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
-	 Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
-	 Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
-	 Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentli-
chungsfrist, also bis einschließlich 03.01.2025, Stellungnah-
men an info@riedlingen.de richten. Die Stellungnahmen sind 
vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können 
Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während der 
Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift 
siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an 
die Stadtverwaltung Riedlingen (Anschrift siehe oben) gesen-
det werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte 
die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennut-
zungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin 
enthaltene personenbezogene Daten unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbei-
tung erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere 
Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse 
der Verwaltungsgemeinschaft veröffentlicht und liegen mit den 

beschlossen, den fachlichen Teilflächennutzungsplan Gewerbe 
mit Sonderbauflächen der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Riedlingen, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen.

Ziel und Zweck der Planung
Mit der Flächennutzungsplanänderung und dem vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Solarpark Schutzengelwiesen“, sollen 
die baurechtlichen Voraussetzungen für ein Sondergebiet zur 
großflächigen Nutzung der Solarenergie für eine umweltfreund-
liche Stromerzeugung mittels Photovoltaik geschaffen werden.
Der Vorhabenträger ist die „ENERGISTO eG“. Die Grundstücks-
fläche befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers. Auf der 
Planungsfläche lassen sich insgesamt rund 8,0 MWp installierte 
Leistung errichten, womit jährlich rund 8,4 Mio. kWh umwelt-
freundlicher Sonnenstrom regional und dezentral erzeugt wer-
den kann. Das entspricht dem privaten Stromverbrauch von ca. 
2.800 Drei-Personen-Haushalten. Für den produzierten Strom 
liegt eine Einspeisezusage der Netze BW vor. Der Netzverknüp-
fungspunkt liegt in 1,3 Kilometer Entfernung in südwestlicher 
Richtung des geplanten Solarparks.
In der Abwägung, der Ziele zur nachhaltigen Energiegewinnung, 
der Vorprägung durch die Hochspannungsleitung, die Landes-
straße 275 und der konkreten Umsetzungsabsicht, wird bei der 
ausgewählten Fläche diesen Kriterien Vorrang vor der Sicherung 
der landwirtschaftlichen Flächenfunktion gegeben.

In der Gemeinderatssitzung am 22.01.2024 wurde der Aufstel-
lungsbeschluss gefasst und beschlossen eine frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange nach 
§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB durchzuführen. Parallel hierzu findet nach 
§ 8 (3) BauGB das Flächennutzungsplanänderungsverfahren statt.

Plangebiete der 6. Änderung 

Das Plangebiet wird in der 6. Änderung des fachlichen Teilflä-
chennutzungsplan Gewerbe mit Sonderbauflächen von Fläche 
für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung Freiflächenphotovoltaik umgewandelt. Insgesamt handelt 
es sich um eine Fläche von ca. 6,90 ha. Der räumliche Ände-
rungsbereich des Solarparks „Schutzengelwiesen“ befindet sich 
im westlichen Außenbereich der Stadt Riedlingen und setzt sich 
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Villa Rasselbande

Am 11.11.2024 war es endlich soweit – der lang ersehnte St. 
Martinstag war gekommen und wir hatten Grund zu feiern. 
Am Montagmorgen machten wir uns auf den Weg zur Kirche. 
Dort angekommen wartete schon Schwester Maritta auf uns, 
die uns durch den Gottesdienst führte. Gemeinsam mit den 
Kindern und Erzieherinnen des Kindergartens St. Uta und des 
Naturkindergartens sangen wir Martinslieder und erlebten die 
Geschichte von St. Martin, wie er seinen Mantel teilt. Am Diens-
tag, 12.11.2024 startete zur Dämmerung unser Laternenumzug. 
Die Mittleren zeigten ihren Laternentanz in der Schulaula. Gleich 
danach machten wir uns gemeinsam mit den Kindern und ihren 
Familien und natürlich mit vielen leuchtenden Laternen auf den 
Weg durch die Straßen von Uttenweiler und sangen dazu pas-
sende Martinslieder. Wieder in der Aula angekommen wurde 
die Mantelteilung von den Vorschülern vorgeführt. Als Ausklang 
des schönen Abends wurden leckere Martinsgänse, Brezeln, 
Lebkuchen, Glühwein und Punsch verzehrt. Rückblickend war 
es ein toller St. Martinstag! 

Gemeindebücherei Uttenweiler 

Neu eingetroffen:

Romane
Gaby Hauptmann� Traum vom besseren Leben
Brigitte Riebe	� Eifelfrauen – Das Haus der Füchsin (Bd.1)
� Eifelfrauen – Der Ruf der Nachtigall (Bd. 2)
Isabell Schönhoff� Das Erbe der Greiffenbergs 
Krimi, Thriller
Nele Neuhaus � Monster
Sobo Swobodnik� Fallers Held

o.g. Unterlagen öffentlich aus. Es wird weiter darauf hingewie-
sen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt.
Riedlingen, 27.11.2024� Schafft Vorsitzender 
� des vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

St. Martin im Familienzentrum Kita-St. Uta

Am Montagmorgen fand gemeinsam mit dem Naturkindergar-
ten Uttenweiler und der Kindertagesstätte Villa Rasselbande 
ein Gottesdienst in der St. Simon und Judas Kirche statt. Wir 
begrüßten uns mit dem Lied „Einfach spitze, dass du da bist“. 
Danach folgte die Begrüßung von Sr. Maritta. Sie suchte sich 
von jedem Kindergarten ein Kind aus und zündete gemeinsam 
mit ihnen jeweils eine Laterne an. Anschließend erzählten uns 
die Kinder des Naturkindergartens die Legende des heiligen 
Martin. Nach dem Lied „St. Martin ritt durch Schnee und Wind“ 
trugen die Kinder vom Familienzentrum ihre Fürbitten vor. Da-
rauf folgte ein gemeinsames „Vater unser“ mit Bewegungen. 
Hinterher zeigten uns die Kinder der Villa Rasselbande das Lied 
„Was würde St. Martin heute tun“. Zum Schluss beteten wir 
noch gemeinsam ein Schlussgebet  
Am Abend trafen sich die Kinder und ihre Eltern mit den Er-
zieherinnen auf der Pfarrwiese. Viele bunt leuchtende Laternen 
und noch mehr strahlende Kindergesichter warteten auf den 
Beginn des Laternenumzugs, dessen erste Station bei der Alten 
Schule war. Dort sangen alle kräftig das Laternenlied „Durch 
die Straßen“, bevor der Laternenzug weiter zur Seniorenwohn-
anlage ging. Begleitet wurden wir auf unserem Weg von der 
örtlichen Feuerwehr, die für die Sicherheit sorgte. Bei der Se-
niorenwohnanlage wurden wir bereits von einigen Senioren er-
wartet, die sich sehr über das Lied „Kommt wir woll‘n Laterne 
laufen“ freuten. Die letzte Station war bei Familie Traub im Hof 
geplant. Voller Spannung warteten die Kinder dort auf den Mar-
tinsreiter und den Bettler, die den Kindern die Mantelteilung 
vorspielten. Nach diesem Martinsspiel lud die Kindergartenlei-
tung V. Braun alle Erwachsene und Kinder noch zu einem ge-
mütlichen Umtrunk bei Kinderpunsch, Glühwein, Martinsgänse 
und Hotdogs vor den Kindergarten ein. Wir danken allen Hel-
fern, die dazu beigetragen haben, dass der St. Martinsumzug 
so gut gelungen ist.  
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Leihhäsausgabe
Achtung Änderung! Da wir die Häser aus der alten Schule ins 
Rathaus umlagern mussten, findet die Häsausgabe in diesem 
Jahr getrennt von der Eintragung in die Arbeitslisten statt. Am 
gleichen Termin ist aufgrund einer Veranstaltung im Rathaus 
leider nicht möglich. Die diesjährige Leihhäsausgabe findet 
am Montag, 9.Dezember 2024 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr im 
Rathaus in Uttenweiler statt. Zu dieser Zeit findet ebenfalls der 
Nachtermin für das Eintragen in die Arbeitspunktelisten, sowie 
der Laufbändelausgabe statt. Der Nachtermin für die Leihhä-
sausgabe findet nur bei Bedarf am Samstag, 14. Dezember 2024 
von 15:00 bis 15:30 Uhr im Rathaus statt. Wer an diesem Tag 
ein Leihhäs abholen möchte, bitte vorher bei Häswart Bettina 
Dobler anmelden.

Cheerleader Golden Stars
Die Golden Stars feiern in der kommenden Fasnetssaison ihr 
18-jähriges Bestehen. Dieses soll gemeinsam am Samstag, 
15.02.2025, an dem der Zunftball stattfindet, gefeiert werden. 
Hierzu möchten die Cheerleader alle ehemaligen Mädels einla-
den. Wer dabei sein möchte und früher bei den Golden Stars 
dabei war, darf sich gerne bei Laura Rief (015161491867) melden.

Hausumzug am Fasnetsdienstag
Am Fasnetsdienstag, 04. März 2025 findet wieder unser tradi-
tioneller Hausumzug statt. Wer Interesse hat, den Umzug mit-
zugestalten, egal ob Kindergarten, Verein, Bude oder sonstige 
Gruppe, darf sich gerne bei der Vorstandschaft der NZU mel-
den. Wir freuen uns über Eure Teilnahme bei unserem Umzug!

Schützengilde 1969

Pokalrunde Luftpistole
Der dritte Rundenwettkampf fand für unsere Pistolenschützen 
in Hundersingen statt. Die Schützengilde Uttenweiler beendete 
diesen mit insgesamt 1361 Ringen und unterlag dem SV Hun-
dersingen 2, der mit 1372 Ringen als Heimmannschaft gewann. 

Einzelergebnisse Luftpistole
Volker Forstner � 345
Philipp Steiner � 344
Elias Ihle � 338
Robin Ihle � 334
Willi Tromsdorf � 326
Xenia Steiner � 318
Hans-Peter Ihle � 280

Termine – Vereinsmeisterschaft
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft kann ab sofort und bis Weih-
nachten geschossen werden. Wir hoffen auf rege Teilnahme!

3-Königsschießen
Unser traditionelles Königsschießen findet im kommenden Ja-
nuar am 03.01.2025 in unserem Schützenhaus statt. 

Kinderbücher/Jugendbücher
Mona Kasten	�  Save Us
Die Drei ???	�  Gruselige Weihnacht überall
Sue Bentley	�  Zauber Ponys Weihnachten mit Komet
Die drei !!!		�  Der Lebkuchen-Fall
Bilderbücher
Andreas H. Schmachtl� Tilda Apfelkern – 
� Es weihnachtet im Mäusehaus
M Christina Butler� Der kleine Igel und das große Geschenk
Liane Schneider� Conni und der Weltkindertag
Alexander Steffensmeier� Lieselotte Die schönsten 
� Geschichten zu Weihnachten
Wieso Weshalb Warum � Wir schützen die Tiere
Tonie-Figuren
Tonie-Figur	�  Feuerwehrmann Sam – Wettlauf gegen die Zeit
Tonie-Figur	�  Weihnachtslieder 2

Über alle neu eingetroffenen Medien werden Sie jeden Monat 
auch auf der Homepage der Gemeinde Uttenweiler informiert.
Die Bücherei ist für Euch geöffnet: Montag 16 bis 18:30 Uhr,
Dienstag 10 bis 11 Uhr, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr 
Das Uttenweiler Büchereiteam wünscht viel Spaß beim Lesen! 

Vereinsnachrichten Uttenweiler
Musikverein

Vorspielvormittag 
Am Sonntag, 08. Dezember 2024 findet ab 09.30 Uhr im Probe-
lokal des Musikvereins in der „Alten Schule“ ein Vorspiel für alle 
Schüler in der Instrumentalausbildung statt, die in diesem Jahr 
keinen D-Lehrgang absolviert haben. Herzliche Einladung an alle 
musikalisch Interessierten aus der Gemeinde! Die Jugendlichen 
freuen sich auf ein zahlreiches Publikum.

Narrenzunft Pflugraicher

Nikolausmarkt am 29.11.2024
Die Narrenzunft wird sich auch dieses Jahr wieder mit einem 
Stand am Nikolausmarkt der Gemeinde beteiligen. Angebo-
ten werden wieder süße Waffeln, pikante Pizzawaffeln, sowie 
Glühwein und Kinderpunsch. 
� Wir freuen uns über zahlreiche Besucher an unserem Stand. 

Jugendversammlung / Laufbändelausgabe 
und Arbeitspunkte eintragen
Am Samstag, 7. Dezember 2024 findet in der alten Schule in 
Uttenweiler von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr die Jugendversamm-
lung der Narrenzunft statt. Während dieser Zeit können sich die 
Jugendlichen auch in die ausliegenden Arbeitslisten eintragen.
Direkt im Anschluss von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr können sich die 
Erwachsenen für die Arbeitseinsätze 2025 eintragen und ihre 
Laufbändel mitnehmen. Leihhäser können an diesem Tag nicht 
ausgegeben werden.
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Einladung zum Nikolausmarkt
Auch in diesem Jahr sind die Fußballer mit einem Stand auf 
dem Nikolausmarkt vertreten. Angeboten werden Glühwein und 
Kassler im Wecken. Nebenan erwarten Sie die ADs des SVU mit 
leckeren Crêpes und Glüh-Gin. Wir freuen uns über zahlreiche 
Besucher!

Vorschau Altpapiersammlung
Am Samstag, den 14.12.2024, findet die letzte Altpapiersamm-
lung in diesem Jahr statt. 

Abteilung Handball
Herren
TV Weingarten 3 - SV Uttenweiler � 28:33 (11:13)
Eine konzentrierte Abwehrleistung sichert die ersten Punkte in der 
Ferne. Das erste Auswärtsspiel der Saison führte die Herren zum 
Tabellenführer nach Weingarten. Das erwartete enge Spiel sollte 
sich auch gleich zu Beginn den Zuschauern zeigen. Nach den ers-
ten Treffern auf jeder Seite dominierten die Abwehrreihen und es 
konnte keine Mannschaft einen Torerfolg bis zur 10. Minute fei-
ern. Anschließend wurden auch die Angriffsreihen erfolgreicher 
und es entwickelte sich ein enges Spiel bei dem sich keine Mann-
schaft absetzen konnte. Ab der 20. Minute konnte sich der SV 
Uttenweiler erstmals mit 2 Toren absetzen. Mit diesem Abstand 
ging es auch in die Pause. Die zweite Halbzeit knüpfte nahtlos an 
die erste an und es blieb weiterhin spannend. Keine Mannschaft 
konnte sich vorentscheidend absetzen und so stand es in der 43. 
Minute 20:20. Es somit alles für eine spannende Schlussviertel-
stunde vorbereitet. In dieser Phase schwor der Coach nochmals 
die Mannschaft ein sich für das starke Spiel zu belohnen. In der 
Folge zeigten die Blauweißen nochmals eine starke Performance 
in der Abwehr sowie im Tor und kam im Gegenzug zu seinen 
Toren um sich einen vorentscheidenden Abstand von 4 Toren 
herauszuspielen. Auf die Umstellungen der Gastgeber in der Ab-
wehr reagierte das Team sehr gut und ließ sich nicht aus der Ruhe 
bringen. So stand am Ende ein verdienter Auswärtserfolg auf der 
Anzeigetafel. Der Fokus für die kommende Woche liegt ganz auf 
der Vorbereitung für das Lokalderby in Bad Buchau. Anwurf ist 
am Samstag, den 30.11. um 20 Uhr. Über lautstarke Unterstüt-
zung würden die Herren sich freuen.
Für den SV Uttenweiler spielten: Stefan Blersch (8), Bernhard 
Sporleder (7), Marvin Leser (6), Oliver Hengstler (5), Daniel Fülle 
(3), Steven Bronner (2), Marc Fetscher (1), Thomas Witkowski (1), 
Yakoub Ouertani, Rolf Peter, Viktor Riedel, Thomas Stark

Weibliche C-Jugend
SG Schemmerhofen/Uttenweiler/Ehingen – TV Weingarten 
� 29:30 (12:12)
Für die SG Sche.ho./Uttenweiler/Eh. spielten: Esila Boyraz (6), 
Salma Neumann (6), Pauline Schälke (6), Emilia Slivka (6), Elora 
Turkalj (2), Helen Bachmann (1), Melina Gerster (1), Sirin Pröll (1), 
Alexandra Mast, Nika Vidovic

Spiele der nächsten Woche
30.11.2024 Herren: SV Bad Buchau - SV Uttenweiler�20:00 ausw.
30.11.2024 wJC-Jugend: TV Gerhausen - SG Sche.ho./
Uttenweiler/Eh.� 15:30 ausw.
				  

Sportverein

Abteilung Fußball
Ergebnisse Aktiven
Am vergangenen Wochenende wurden alle Spiele der Aktiven 
aufgrund widriger Platzverhältnisse abgesetzt. Neuen Termine 
sind: Bezirksliga: 16.03.2025, SGM + Reserve: 09.03.2025
Bei den Frauen steht noch ein letztes Spiel in diesem Jahr aus:
So, 01.12.: SGM Obernd./Poltringen – SGM SVU � 11.00 Uhr

Neugestaltung Hang
Am Wochenende vom 15. und 16. November wurde der Hang 
am Sportplatz neugestaltet. Dabei wurde die Fläche von der 
Fa. Willsch und einigen freiwilligen Helfern gerodet und mit 
frischem Pflanzensubstrat aufgefüllt. Abschließend wurde der 
ganze Hang mit neuen Pflanzen, welche durch die Gemeinde 
finanziert wurden, bestückt. Vielen Dank an alle Freiwilligen für 
ihren Arbeitseinsatz zur Verschönerung und Instandhaltung un-
serer Sportanlage. 
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Bussenkirche und anschließender Totenehrung am Kriegerdenk-
mal abgehalten. Der Gottesdienst von Pater Alfred Tönnis wurde 
dabei vom Männerchor begleitet. Unabhängig voneinander 
haben Pater Alfred, Ortsvorsteher Moll und Vorstand Blumenthal 
in ihren Ansprachen den Volkstrauertag als einen wichtigen Ge-
denktag hervorgehoben. Anschließend fand im Gasthaus Adler 
die Generalversammlung der Kriegerkameradschaft statt. Neben 
den jährlich wiederkehrenden Punkten wie der Mitgliederbewe-
gung oder dem Kassenbericht, wurde auch der vergangene Aus-
flug zum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg hervorgehoben, 
sowie die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen der um-
liegenden Soldaten- und Reservistenvereine. Zur Wahl des Aus-
schusses wurde der Vorschlag eingebracht, die Mitgliederzahl 
des Ausschusses von neun auf sieben Mitglieder zu reduzieren. 
Da dieser Vorschlag durch Abstimmung angenommen wurde, 
fand auf drei ausscheidende Ausschussmitglieder lediglich die 
Wahl für ein neues Mitglied, Robin Volz, statt. Unser Dank geht 
an alle Teilnehmer des Gedenktags, den Fahnenabordnungen, 
Musikverein Offingen, Männerchor, Pater Alfred Tönnis, Ortsvor-
steher Leo Moll sowie der Familie Knab.  
          

Musikverein

Ehrungen 
Vier Musikerinnen konnten beim Jahreskonzert für langjährige 
Mitgliedschaft beim Musikverein Offingen geehrt werden. Sina 
Rehm (Tenorhorn) ist seit 10 Jahre aktives Mitglied des Musik-
vereins. Michael Ziesel vom Blasmusik-Kreisverband Biberach 
konnte ihr die Ehrennadel in Bronze überreichen. Für 20 Jahre 
wurde Stefanie Traub (Trompete) mit der Silbernen Ehrenna-
del belohnt. Ihr zollte Ziesel besonderes Lob, da sie die wohl 
längste Anfahrt zu den Proben und Auftritten des MV Offingen 
auf sich nimmt und regelmäßig aus Stuttgart hierherkommt. Für 
40 Jahre Mitgliedschaft konnten dann Silke Pfeifer (Querflöte) 
und Renate Widmer (Saxophon) mit der Goldenen Ehrennadel 

	

Vereinsnachrichten Ahlen
Eintracht Seekirch

Christbaumverkauf am 06.12.2024
Am 6.12. veranstaltet der Sportverein ab 16 Uhr seinen jährli-
chen Weihnachtsmarkt auf dem Sportgelände in Seekirch. Las-
sen Sie sich von der Flötengruppe Tiefenbach in weihnachtliche 
Stimmung versetzen und von den Leckereien für Klein und Groß 
verführen. Es findet ein Christbaumverkauf (mit Heimservice, Um-
kreis ca. 10 km gegen einen kleinen Aufpreis) statt. Unsere klei-
nen Gäste dürfen sich über den Besuch des Nikolauses freuen, 
der kleine Geschenke verteilt. Im Sportheim öffnet dieses Jahr 
zum ersten Mal die Seekircher Weihnachtsbäckerei für Kinder.

Vereinsnachrichten Dietersk irch
KLJB

Grüße vom Nikolaus 
Draußen vom Walde, da komm ich her und ich muss euch sagen, 
ich freue mich sehr: Am 5. Dezember bin ich in der Pfarrei und 
wenn ihr wollt, komme ich auch bei euch vorbei. Meldet euch 
bei Interesse bis 02.12. bei Katharina Stöhr (+49 1573 9134233).

Musikverein

Adventsgottesdienst
Am Samstag, den 30. November 2024, werden wir um 19.00 Uhr 
die Vorabendmesse zum 1. Advent musikalisch mitgestalten. In 
diesem Jahr begleiten wir den Gottesdienst gemeinsam mit 
dem Kirchenchor, zum Abschluss deren Jubiläumsjahres. Hierzu 
laden wir alle recht herzlich ein. Die Musiker sowie die Sänger 
des Kirchenchors freuen sich auf Ihr zahlreiches Kommen!

Vorspielnachmittag am 1. Adventssonntag
Unser diesjähriger Vorspielnachmittag findet am Sonntag, den 
1. Dezember um 14 Uhr in der Mühlbachhalle Dieterskirch statt. 
Dazu laden wir Euch liebe Eltern, Großeltern und Geschwister un-
serer Jugendmusikanten recht herzlich ein. Unsere Jugendmusi-
kanten werden einen kleinen Einblick in ihr musikalisches Können 
geben und einige Stücke vortragen, die sie in den letzten Wochen 
einstudiert haben. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. 

Vereinsnachrichten Offingen
Kriegerkameradschaft

Kriegerjahrtag mit Generalversammlung
Am 17. November 2024 wurde der Gedenktag für unsere Kriegs-
toten, Gefallenen und Vermissten mit einem Gottesdienst in der 
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inspirieren. Warme, dunkle, tiefe Klänge werden immer heller 
und freundlicher – es soll die Kraft der Hoffnung symbolisiert 
werden. Hervorragend interpretiert von Thomas Buse und sei-
nem Orchester. Und wieder ging es musikalisch zu einem ganz 
anderen Stil: Johannes Brahms „Ungarischer Tanz Nr. 5“ begeis-
terte mit Schwung, Tempo und überraschenden Rhythmuswech-
seln das Publikum. Mit „Rock fever“ ging es dann noch einmal 
rockig weiter. Den Konzertabschluss bildete Stefan Schwalgins 
„La Passionata del Gelato“ – ein bunter Mix aus schwäbischen 
und italienischen Melodien, die jeder kennt. Komponiert wurde 
das Stück zu Ehren der Eisdiele Rino in Ochsenhausen und es 
vereint musikalisch den Biberacher Kreismarsch, die schwäbi-
sche Eisenbahn mit italienischen Klassikern wie „O sole mio“ 
und „Funiculi Funicula“. Ein toller Abschluss eines gelunge-
nen Konzertabends in der Bussenhalle Offingen, der mit dem 
„Erzherzog Albrecht-Marsch“ als Zugabe zu Ende ging. Das 
Orchester um Thomas Buse hat es geschafft, trotz der Vielzahl 
unterschiedliche Stücke stets „den richtigen Ton“ zu treffen. Es 
bot einen kurzweiligen und fesselnden Abend, differenziert und 
hervorragend ausgewogen in Klang und Dynamik. 

Der höchste Christbaum-Verkauf im Landkreis Biberach
Wo? Offingen, Dorfmitte am GH Adler
Wann? Samstag 14.12.2024 von 10 bis 12 Uhr
Was? Nordmann-Tannen | Größen: bis 2,50m Frisch geschlagen 
am Fuße des Bussen‘s.
Eine Reservierung ist telefonisch täglich  ab 18 Uhr oder gerne 
auch über Whats App bei Emma Herrmann – 0157 3012 5154 – 
möglich. Auch dieses Jahr dürfen Sie sich wieder auf eine kleine 
Verköstigung auf Spendenbasis freuen.
� Eine frohe und besinnliche Adventszeit
� wünscht euch der Musikverein Offingen!

Seelsorgeeinheit Bussen

mit Diamant des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg aus-
gezeichnet werden. Beiden bescheinigte Ziesel, dass sie mit viel 
Herz, Einsatz und Pflichtbewusstsein ihre Arbeit beim Musikver-
ein verrichten, außergewöhnlich gute Probenbesucherinnen sind 
und „immer da sind, wenn man sie braucht“. Der Musikverein 
Offingen bedankte sich bei den Geehrten mit einem Geschenk.

Jahreskonzert des Musikvereins Offingen
Offingen (pm) – Zum Jahreskonzert im 99. Vereinsjahr hatte der 
Musikverein Offingen in die Bussenhalle eingeladen. Und zahlrei-
che Gäste waren gekommen, um sich die Melodien und Klänge 
der Jugendkapelle der Gesamtgemeinde Uttenweiler und der 
Stammkapelle unter neuer Stabführung von Thomas Buse, nicht 
entgehen zu lassen. Eine stattliche Anzahl von Jungmusikanten 
aus der Gesamtgemeinde Uttenweiler konnte Dirigent Martin 
Huber um sich sammeln. Klimawandel und Schneeschmelze – 
diese Probleme, musikalisch interpretiert, waren Thema von 
Armin Koflers „Schmelzende Riesen“. Es folgte Louis Armst-
rongs Welthit „What a wonderful World“ mit einem beeindru-
ckenden Saxophonsolo, gespielt von Hannes Romer. „Adele 
in Concert“ – drei Hits von Superstar Adele – standen als Ab-
schluss des Konzertteils der Jugendkapelle auf dem Programm. 
Die Zugabe, der Marsch „Signal to Start“ forderte vor allem 
die Posaunisten des Orchesters und sie meisterten ihre Aufgabe 
hervorragend. Langanhaltender Applaus war der verdiente Lohn 
für Martin Huber und seine Musikerinnen und Musiker. Mit der 
„Fanfare Royal“ eröffnete Dirigent Thomas Buse feierlich den 
zweiten Konzertteil.  Das Stück „Dakota“ befasst sich mit dem 
Stamm der Sioux-Indianer. Es erzählt vom „Großen Geist“ der 
Büffeljagd, dem Rauchen der Friedenspfeife, dem „Tanz der 
verlorenen Hoffnung“ und der Tragödie am „Wounded Knee“ – 
gekonnt entführten die Offinger Musikanten in die Welt des Wil-
den Westens. Was haben ein amerikanisches Volkslied, ein Fluss, 
ein Tal gemeinsam? Sie alle haben den Namen „Shenandoah“ 
– und so hieß auch das nächste Stück auf dem Programm. Die 
Stimmung des Stückes reicht von stiller Besinnung über wach-
senden Optimismus bis hin zu größer Begeisterung. Und diese 
Begeisterung brachte Thomas Buse mit seinen Musikern ein-
drucksvoll zu Gehör. „Pilatus“, der Berg am Vierwaldstätter See, 
ist Vorbild von Komponist Steven Reineke für ein tolles sympho-
nisches Werk. Erst schlummert der Berg, nach der Dämmerung 
machen sich mutige Abenteurer auf den Weg, den Drachen am 
Berg zu jagen. Es kommt zum Kampf, der für fast alle tödlich 
endet. Doch der Drache zeigt Gnade und schließt schließlich 
Frieden mit den Menschen. „Pilatus – Mountain of Dragons“ 
-  das Stück verlangte den rund 50 Musikern auf der Bühne ihr 
Bestes ab. Musikalisch beeindruckend meistern sie dieses monu-
mentale Stück. In eine ganz andere musikalische Richtung ging 
das Stück „Memories of Sao Paulo“ – es erinnert schwungvoll 
und lebendig an den brasilianischen Karneval – ein rauschendes 
und fröhliches Fest, auch für die Besucher in der Bussenhalle. 
„O Vitinho“, ein schwungvoller portugiesischer Konzertmarsch 
stand nach der Pause auf dem Programm. Rockige Klänge er-
tönten anschließend beim „Bon Jovi Rock mix“. Seit 40 Jahren 
ist „Bon Jovi“ ein Begriff für Rockmusik der Extraklasse. Vier 
„Ohrwürmer“ der britischen Rock-Gruppe brachte der Musik-
verein zu Gehör. Von einem amerikanischen Gospel-Song ließ 
sich Komponist James Lorsay zu dem Stück „Lead me home“ 
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Dienstag, 03. Dezember
09:00	 Uttenweiler	 Hl. Messe, n. Meinung
19:00	 Offingen	 Wallfahrtsmesse in der Pfarrkirche

Mittwoch, 04. Dezember – Hl. Barbara
07:00	 Uttenweiler	 Morgenlob
09:00	 Uttenweiler	� Adventsfrühstück mit Adventsbesinnung 

im kath. Gemeindehaus (Anm.bis 30.11. 
bei G. Pfleghar 1006 oder H. Ulmschnei-
der 2238)

16:30	 Uttenweiler	 Rosenkranz im Schlosshof, 3. OG
	
Donnerstag, 05. Dezember
18:30	 Uttenweiler	 Hl. Messe

Freitag, 06. Dezember – Hl. Nikolaus
07:45	 Uttenweiler	 Schülergottesdienst
17:00	 Uttenweiler	 Rosenkranz für den Frieden

Samstag, 07. Dezember – Hl. Ambrosius
06:00	 Bussenkirche	 Rorate
10:00	 Bussenkirche	 keine Hl. Messe (entfällt)
17:00	 Sauggart	� Hl. Messe zum Patrozinium, n. Mei-

nung, mitgestaltet vom Kirchenchor, an-
schließend Nikolausmarkt

Sonntag, 08. Dezember – 2. Adventssonntag
10:00	 Bussenkirche	� Hl. Messe, f. †der Familien Rauscher/Bau-

meister; † der Familie Simon, Albert und 
Martin Mayer; † Hedwig und Helga Mar-
tin, Martin  Mayer, Albert Wolf, Magda-
lena Forstner und verst. Angehörige

10:00	 Uttenweiler	� Hl. Messe mit Aussendung der Muttergot-
tes zur Herbergsuche

13:00	 Uttenweiler	 Rosenkranz

Vortrag „So nah und doch so fern“ – 
„Gott im eigenen Leben entdecken“
Am vergangenen Mittwoch war Josef Epp aus Bad Grönenbach 
zu Gast beim Landvolkforum der Bussengruppe in Uttenweiler im 
kath. Gemeindehaus. Herr Epp war Religionslehrer, ist Klinikseel-
sorger und ein gefragter Referent in der Erwachsenenbildung. 
Durch seinen tiefgreifenden aber auch humorvollen Vortrag zu 
dem genannten Thema brachte er die Teilnehmer zum Nachden-
ken und so manches mal auch zum Schmunzeln. Mit Bildern von 
Sieger Köder zu verschiedenen Bibelstellen erklärte er, wie jede/r 
Gott in ihrem/seinem Leben entdecken kann.

� FÜR ALLE GEMEINDEN

Gottesdienste in den Unlinger Gemeinden
Samstag, 30.11.	 16:30	 Dietelhofen
		  19:00	 Unlingen
Sonntag, 01.12.	 08:30	 Göffingen
		  10:00	 Möhringen, Uigendorf
				  
Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit
Bussenkirche in der Winterzeit: Am 1. Samstag im Monat um 
10.45 Uhr, nach der Wallfahrtsmesse. Ab April wieder wöchent-
lich. Beichtgespräche sind außerhalb dieser Zeiten immer mög-
lich. Wenden Sie sich dafür bitte direkt an Pater Alfred oder 
Pfarrer Grau. Seelsorgegespräche sind ebenso bei PR Sr. Mari-
etta Jenicek, PM Sr. Maritta Rapp und PR Wolfgang Holl mög-
lich. Sie können dafür direkt kontaktiert werden.

Impulse zur Adventszeit - Erinnerung
Wer per WhatsApp einen täglichen Impuls in der Adventszeit 
zugeschickt bekommen möchte, kann sich bis Samstag noch 
unter folgender Nummer anonym anmelden: 0163 66 74 781.

Ökumenisches Hausgebet im Advent
Am Montag, 9. Dezember um 19:30 laden die Glocken der 
christlichen Kirchen in Baden-Württemberg zum Hausgebet im 
Advent ein. Dieses Hausgebet ist für viele Menschen inzwischen 
zu einer Tradition in den Tagen vor Weihnachten geworden. Es 
steht unter dem Thema: „In diese Welt ein Kind setzen“. 
� Faltblätter liegen zur Mitnahme in der Kirche aus. 

� ST. SIMON UND JUDAS UTTENWEILER /
� ST. URSULA DIETERSKIRCH / ST. NIKOLAUS SAUGGART
�
Samstag, 30. November – Hl. Andreas
19:00	 Dieterskirch	� Hl. Messe mitg. vom MV Dieterskirch und 

dem Kirchenchor, mit Segnung der Ad-
ventskränze, Vorstellung des Erstkommu-
nionkindes  mit Segnung ihres Altärchens 
und Ministrantenverabschiedung.

Sonntag, 01. Dezember – 1. Adventssonntag, Lesejahr C
10:00	 Bussenkirche	� Hl. Messe mit Segnung d. Adventskränze, 

für †der Fam. Rauscher/Baumeister
10:00	 Sauggart 	� Hl. Messe mit Segnung der Advents-

kränze, n. Meinung; gest. Jahrtag für 
†Maria Maier

10:00	 Uttenweiler	� Hl. Messe mit Segnung der Adventskränze 
und den Altärchen der Erstkommuni-
onkinder, Jahrt.messe für †Franz Maas; 
Gedenken an Hildegard Stöhr und And-
rea Lehner

11:00	 Offingen	� Kinderkirche in der Pfarrkirche, mit Seg-
nung der Adventskränze

13:00	 Uttenweiler	 Rosenkranz
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wurden in Vorträgen und Einzelgesprächen in den letzten 20 
Jahren von den Ehrenamtlichen zu den Themen „Patientenver-
fügung, Vollmacht und gesetzliche Betreuung“ informiert. Wer 
Interesse an einem solchen Qualifizierungskurs im März und April 
2025 hat, und/oder in den Verteiler für die Vortragstermine auf-
genommen werde möchte, kann sich bei der Caritas-Mitarbei-
terin Sonja Hummel melden (hummel.s@caritas-dicvrs.de). Die 
Kursinhalte erstrecken sich an sechs Abenden über folgende 
Themen: Inhalte der Vorsorgemappe, Rechtliche Grundlagen 
der Betreuung, medizinische Aspekte der Patientenverfügung, 
Gesprächsführung und Rolle als Ehrenamtlicher. Der Umfang 
es Engagements kann selbst gewählt werden und am Ende der 
Schulung wird ein Zertifikat ausgestellt.

SEELSORGEEINHEIT ULRIKA NISCH

� UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS AHLEN / 
� ST. BLASIUS ATTENWEILER / ST. JOHANNES BAPTIST 
� OGGELSBEUREN / ST. VITUS RUPERTSHOFEN

Für den Tag und die Woche
Wir müssen das, was wir haben, froh und gerne geben. 
� Elisabeth von Thüringen

Freitag, 29. November 2024
08:30 	Rupertshofen	 Rosenkranz um Frieden
09:00	 Rupertshofen	 Eucharistiefeier anschließend Frühstück 
		  im Gemeindehaus St. Vitus
17:00	 Oggelsbeuren	 Rosenkranz im Gemeindehaus 
		  St. Johannes Baptist

Samstag, 30. November 2024
18:00	 Attenweiler	 Beichtgelgenheit
19:00 	Attenweiler	 Eucharistiefeier mit Segnung 
		  von Adventsgestecken
		
Sonntag, 01. Dezember 2024, 1. Adventssonntag
08:30	 Rupertshofen	 Eucharistiefeier mit Segnung 
		�  von Adventsgestecken anschließend 

verkaufen die Minis noch Schokoni-
koläuse und Schokoengel und selbst-
gemachte Bredla 

10:00	 Ahlen	 Eucharistiefeier mit Segnung 
		  von Adventsgestecken
11:15	 Oggelsbeuren	 Taufe von Romy Schlegel
17:00	 Oggelsbeuren	 Rosenkranz in der Kirche

Montag, 02. Dezember 2024
18:30	 Oggelsbeuren	 Rosenkranz
19:00	 Oggelsbeuren	 Eucharistiefeier († Josef Aßfalg)

Dienstag, 03. Dezember 2024
19:00	 Attenweiler	 Eucharistiefeier 
				  
Mittwoch, 04. Dezember 2024
15:10	 Attenweiler	� Erstkommunionkinder Gruppenstunde 

im Gemeindehaus St. Blasius

Offingen: Kinderchörle bei der Krippenfeier
Auch in diesem Jahr möchten wir mit einem kleinen Kinderchor 
die Krippenfeier am 24.12. um 16.00 Uhr gestalten. Wer Inter-
esse und Lust hat mitzumachen: Unsere Probentermine sind im 
Pfarrhaus an folgenden Terminen: Samstags von 11.00 bis ca. 
11.30 Uhr am 30.11./ 07.12./ 14.12./ 21.12. Dazu kommt noch 
eine Probe nach Vereinbarung. Weitere Infos bei Sr. Marietta 
(07374 92 03 770).

Morgenlob in der Adventszeit und Abendlob am Weihnachts-
tag - Herzliche Einladung!
An allen Mittwochen der Adventszeit ist um 7.00 Uhr Morgenlob 
in St. Simon und Judas Uttenweiler. Anschließend gibt es eine 
Tasse Kaffee oder Tee im Pfarrbüro. Wir beten um die Einheit 
aller Christinnen und Christen innerhalb oder außerhalb unserer 
Kirche. Am 25.12. um 18.00 Uhr beschließen wir den 1. Weih-
nachtstag mit einem feierlichen Abendlob ebenfalls im Chor-
raum unserer Uttenweiler Kirche.� Uwe Grau, Pfarrvikar 

Bussenkirche: Rorategottesdienst
Herzliche Einladung am Samstag, 07.12. um 06.00 Uhr zur 
Rorate in die Bussenkirche. Bei Kerzenschien den Tag beginnen 
und miteinander Eucharistie feiern. Im Anschluss gibt es Früh-
stück im Bussenheim.

Bussenkirche: Bitte vormerken!
Sa 14.12. von 14 – 17 Uhr Versöhnungszeit (Beichtgelegenheit 
bei mehreren Priestern)
So 15.12. um 10.00 Uhr: Eröffnung der Krippenausstellung (bis 
12.01.25)
So 15.12. um 15.00 Uhr: Konzert des Silcherchores im Advent
So 22.12. um 14.00 Uhr: Bußfeier

Weitere k irchliche Nachrichten
Rissegg Vortrag: Wie spreche ich mit meinem Kind über 
Krieg? Zwischen Verharmlosung und Panik
Am Donnerstag, 12.12.2024 findet um 20.00 Uhr in der Alten 
Aula des Bischof-Sproll-Bildungszentrums in Rißegg ein Vortrag 
„Wie spreche ich mit meinem Kind über Krieg“ vom Kath. Schul-
werk statt. Referent: Klaus Seifried, Lehrer, Diplom-Psychologe, 
Psychologischer Psychotherapeut Schulpsychologiedirektor i.R., 
www.klausseifried.de.

Ehrenamtliche feiern 20 Jahre „AK Vorsorge treffen“
Vor 20 Jahren wurde der Arbeitskreis „Vorsorge treffen“ gegrün-
det. Für eine Schulung im März/April 2025 werden mit einem 
Flyer nun neue Ehrenamtliche gesucht. Ab sofort sind Plätze frei. 
Gründungsmitglieder und heutiger Leitungskreis des Arbeitskreis 
„Vorsorge treffen“ sind die Caritas, der Betreuungsverein, der 
Stadtseniorenrat, die SANA-Klinik und das Gesundheitsamt. In 
Qualifizierungskursen werden Ehrenamtliche geschult, Einzelge-
spräche für Ratsuchende anzubieten. Über 10.000 Ratsuchende 
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besonderer Dank gilt auch Birgit Mohr und Silvia Maurer für die 
liebevoll hergerichteten Tische und die gute Bewirtung.
� Roland und Helma Ehringer

Reinigungskraft in Attenweiler gesucht
Die Stelle der Reinigungskraft für die Kirche St. Blasius und das 
Gemeindehaus ist neu zu besetzen; der Anstellungsvertrag für 
die unbefristete Stelle umfasst 5 1/2 Stunden pro Woche, die 
Bezahlung erfolgt nach dem kirchlichen Tarif. Bei Interesse bitte 
um Rückmeldung bei Pfarrer Beda Hammer. 
 
Wahlen
Am Sonntag, 30.03.25 finden in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, damit auch in unseren vier Kirchengemeinden der SE Ul-
rika Nisch, die nächsten Wahlen zum Kirchengemeinderat statt. 
In allen Gemeinden wurden hierzu die Wahlausschüsse bestellt 
und ihre Vorsitzenden ernannt: 
Ahlen: Paul Jaud, pauljaud@googlemail.com
Attenweiler: Karl Branz, c-k.branz@t-online.de
Oggelsbeuren: Claudia Schneider, claudia.2803@web.de
Rupertshofen: Harry Seif, harry.seif@t-online.de
Allen, die in den Wahlausschüssen Verantwortung übernehmen 
und auch allen, die als Wahlhelfer/innen mithelfen, schon heute 
ein Herzliches Vergelt‘s Gott!
Kandidaten /Kandidatinnen gesucht!
Natürlich braucht es für die Wahl Frauen und Männer, die kan-
didieren, weil sie bereit sind, für die Kirchengemeinde Verant-
wortung zu übernehmen und ihre Vorstellungen und auch ihre 
Fähigkeiten einzubringen. Von den derzeitigen Ratsmitgliedern 
werden in der nächsten Zeit Gemeindemitglieder auf ihre Be-
reitschaft zum Mitmachen angesprochen werden, aber auch 
von Seiten der Gemeinden können Wahlvorschläge eingebracht 
werden (bis zum 19. Januar) – das ist ein besonders schöner 
Weg, Kandidat/in zu werden. Wenn Sie Fragen dazu oder zur 
Gremiumsarbeit insgesamt haben, können Sie gerne Pfarrer 
Hammer oder die Gewählten KGR-Vorsitzenden ansprechen 
(Ahlen: Karl Renz, Attenweiler: Richard Boscher, Oggelsbeuren: 
Karl-Josef Maigler, Rupertshofen: Claudia Rief). Wir hoffen auf 
eine große Bereitschaft, sich für Ihre Kirchengemeinde einzuset-
zen, und freuen uns, wenn Sie mitmachen!
� Pfarrer Hammer und die Kirchengemeinderätinnen/räte

Ökumenisches Hausgebet im Advent 
Am Montag, 09.12. um 19:30 Uhr laden die Glocken der christli-
chen Kirchen in Baden-Württemberg zum Hausgebet im Advent 
ein. Dieses Hausgebet ist für viele Menschen inzwischen zu einer 
schönen Tradition in der Adventszeit geworden. Das diesjäh-
rige Thema lautet: «In diese Welt ein Kind setzen». Gebetszettel 
liegen zur Mitnahme in der Kirche aus! Wer möchte, kann den 
Gebetszettel auch herunterladen: https://www.ack-bw.de/ver-
anstaltungen/oekumenisches-hausgebet-im-advent/

Kath. Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Ulrika Nisch 
Ahlen, Attenweiler, Oggelsbeuren, Rupertshofen
Kirchstr. 9, 88448 Attenweiler, Telefon 07357/444
kath.kirche_gem.attenweiler@outlook.de, www.se-ulrika-nisch.de
Pfr. Beda Hammer, Telefon: 07357-444, beda.hammer@drs.de
Nachbarschaftshilfe: Frau Schilling, Tel. 07357/1382

17:00	 Oggelsbeuren	� Rosenkranz um Frieden im Gemeinde-
haus St. Johannes Baptist 

19:00	 Ahlen	 Eucharistiefeier († Arme Seelen)

Donnerstag, 05. Dezember 2024, Gebetstag für geistl. Berufe
17:00	 Rupertshofen	 Rosenkranz für geistliche Berufe
19:00	 Attenweiler	 Rosenkranz für geistliche Berufe

Freitag, 06. Dezember 2024
06:00	 Rupertshofen	 Rorate anschließend Frühstück 
		  im Gemeindehaus St. Vitus
17:00	 Oggelsbeuren	 Rosenkranz für geistliche Berufe 
		  im Gemeindehaus St. Johannes Baptist

Samstag, 07. Dezember 2024
18:00	 Oggelsbeuren	 Beichtgelegenheit
19:00 	Oggelsbeuren	� Eucharistiefeier mitgestaltet vom Pro-

jektchor (†Elfriede und Albert Traub) 
				  
Sonntag, 08. Dezember 2024, 2. Adventssonntag
08:30	 Rupertshofen	 Eucharistiefeier 
09:30	 Attenweiler	 Wortgottesfeier
10:00	 Ahlen	 Eucharistiefeier zum Patrozinium
14:00	 Oggelsbeuren	� Seniorennachmittag der KLJB im Ge-

meindehaus St. Johannes Baptist

Ministranten Rupertshofen 
Die Ministranten aus Rupertshofen verkaufen wieder Schoko-
nikoläuse sowie Schokoengel von Baur Chocolat sowie selbst-
gemachte Breddla. Der Verkauf findet am Adventsmarkt am 
Samstag, 30.11.2024 ab 16 Uhr hinterm Bürgerhaus sowie am 
Sonntag, 01.12.2024 nach dem Gottesdienst um 8:30 Uhr statt. 
Des Weiteren verkaufen die Minis am Adventsmarkt Selbstge-
machtes, wie z.B. Waffeln und Ofenanzünder. 

Rorategottesdienste in der Adventszeit
In unserer Seelsorgeeinheit möchten wir wieder zur adventli-
chen Rorate um 06:00 Uhr morgens einladen. Wir wollen in der 
von vielen Kerzen erleuchteten Kirche auf Weihnachten und auf 
die Geburt Jesu Christi einstimmen und wenigstens für einen 
kurzen Moment all das hinter uns lassen, was uns im Alltag in 
Beschlag nimmt.
Fr., 06.12.2024 in Rupertshofen, anschließend Frühstück im Ge-
meindehaus St. Vitus
Di., 10.12.2024 in Attenweiler, anschließend Frühstück im Ge-
meindehaus St. Blasius
Mi., 11.12.2024 in Ahlen
Mo., 16.12.2024 in Oggelsbeuren, anschließend Frühstück im 
Gemeindehaus St. Johannes B.
Wenn möglich, bitte eine Kerze mit ausreichend Tropfschutz 
mitbringen. Herzliche Einladung.

Seniorengemeinschaft Rupertshofen - Herzlichen Dank 
sagen möchten wir – auch im Namen unseres Enkels Jan Bantle 
–den überaus zahlreichen Besuchern des Indienvortrages vom 
14.11.24. Jan schreibt in einer Mitteilung, dass ihm die Präsen-
tation selber sehr viel Spaß gemacht habe und ihn die ausge-
sprochen interessierten Zuhörer tief beeindruckt haben. Ein 
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EVANG. KIRCHENGEMEINDE RIEDLINGEN

Sonntag, 01.12.2024 – 1. Advent
09.30 	� Gottesdienst in der Christuskirche in Riedlingen (Mie-

litz) mit anschließendem Bazar und Mittagessen im 
Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen 

10:45 	 Krippenspielprobe in der Christuskirche in Riedlingen

Sonntag, 08.12.2024 – 2. Advent
10:45 	� Gottesdienst mit Hl. Taufe und dem katholischen Kir-

chenchor im Gerhard-Berner-Haus Ertingen (Kaiser)
10:45 	 Krippenspielprobe in Riedlingen
17:30 	� „Augenblick“-Gottesdienst mit der „fresh“-Band im 

Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen

Pfarramt Riedlingen
Grabenstr. 14, Tel. 07371/2567, Fax 07371/7044
Pfarramt.Riedlingen@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag 9 bis 11:30 Uhr.
Mittwoch 9 bis 11:30 Uhr. Freitag 9 bis 11:30 Uhr

Weitere Nachrichten
Landratsamt Biberach informiert

Nachwuchs gesucht: Vorspielnachmittag 
der Kreisjugendmusikkapelle Biberach
Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach, das sinfonische Aus-
wahlorchester des Landkreises, sucht neue Musikerinnen und 
Musiker. Dazu lädt es alle Jugendlichen ab 14 Jahren, die ein 
im Blasorchester übliches Instrument spielen, von Piccolo-Flöte 
bis Kontrabass, von Es-Klarinette bis Tuba, für Samstag, 30. No-
vember 2024 zum Vorspielnachmittag ein. Die Veranstaltung 
findet ab 15 Uhr im Atrium der Gebhard-Müller-Schule des 
Kreis-Berufsschulzentrums Biberach statt. Zum selbst gewählten 
Vortragsstück der Liste D2/D3 oder Vergleichbarem kommen 
noch Tonleitern und ein kurzes Vom-Blatt-Spiel. Teilnehmen 
kann nur, wer sich zuvor per E-Mail an kontakt@kreisjugendmu-
sikkapelle.de für das Vorspiel angemeldet hat.Das sinfonische 
Blasorchester des Landkreises Biberach spielt seit Jahren in der 
Höchstklasse. Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland haben das 
Auswahlorchester mit derzeit rund 100 Mitgliedern weit über 
die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt gemacht.

Adventsfeier des Gesprächskreises ...

für pflegende Angehörige
Der Gesprächskreis bietet für pflegende Angehörige die Mög-
lichkeit, sich mit gleichermaßen Betroffenen auszutauschen, ak-
tuelle Fragen zu klären und Fachinformationen zu erhalten, aber 
auch Abstand vom Pflegealltag zu bekommen. Der nächste Ge-
sprächskreis ist am Mittwoch, 04.12.2011 von 14.00 – 16.00 Uhr 

Öffnungszeiten
Dienstag 8 - 12 Uhr in Rupertshofen, Tel. 07357/444
Donnerstag 8.30 - 9.30 Uhr in Attenweiler, Tel. 07357/917718
Donnerstag 10.00 - 11.30 Uhr in Oggelsbeuren, Tel. 07357/2375

EVANG. KIRCHENGEMEINDE ATTENWEILER

Wochenspruch
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
�   Lk12,35

Sonntag, 24.November	 Ewigkeitssonntag
09.30 	� Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Gedenken an 

die Verstorbenen in Warthausen (Pfarrer i.R. Lechner)
11.00 	� Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Gedenken 

an die Verstorbenen, Aussegnungshalle Attenweiler 
(Pfarrer i.R.  Lechner)

10:00 	� Kinderkirche Uttenweiler (Beginn Krippenspielvorbe-
reitung) - Herzliche Einladung!

Montag, 25.November
09.00 	� Miniclub Attenweiler für Kinder bis zum Kindergar-

teneintritt. Treffpunkt: Turnhalle Attenweiler
		
Dienstag, 26.November
09.30 	 Pfarrbüro in Attenweiler geöffnet bis 11.30 Uhr
19.30 	 Posaunenchorprobe in Attenweiler 

Mittwoch, 27.November
20.00 	 Kirchenchorprobe

Sonntag, 1 Dezember	 Erster Advent
09:30 	� Gottesdienst mit musikalischer Begleitung des Posau-

nenchors und mit anschl. Kirchenkaffee und Advents-
verkauf in Attenweiler (Pfr. Pfarrerin Margit Bleher)

11.00 	 Gottesdienst in Warthausen (Pfarrerin Margit Bleher)

Info
Der Termin des Seniorenkreises wurde vom 10.Dezember auf 
den 03.Dezember vorverlegt.

Vertretung im Pfarramt
Das Ev. Pfarramt Attenweiler ist z.Zt.vakant, 
Vertretung hat Pfarrerin Margit Bleher, 07351/4292542
Dekanatamt.Biberach.Referentin@elkw.de 
Ansprechperson bei Bestattungen ist Pfarrer Gunther Wruck, 
07351/3001000   gunther.wruck@elkw.de
Ansprechperson aus dem KGR ist Frau Andrea Eller, gew. Vors., 
07357/917586  anelle75@gmx.de
Das Pfarrbüro mit Frau Honig ist dienstags 09.30 Uhr bis 11.30 
Uhr in Attenweiler geöffnet. Kerstin.Honig@elkw.de

ev. Pfarramt Attenweiler
Aßmannshardterstr. 1, Tel. 07357/856
pfarramt.attenweiler@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstags 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Nachbarschaftshilfe: Frau Schilling, Tel. 07357/1382
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Musikkapelle Möhringen und ...

des Musikvereins Uigendorf
Am Sonntag, 01. Dezember 2024, findet das gemeinsam ge-
staltete Adventskonzert der Musikkapelle Möhringen und des 
Musikvereins Uigendorf statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Ge-
meindehalle in Unlingen. Es wurde ein abwechslungsreiches 
Programm einstudiert, das für jeden Musikgeschmack etwas zu 
bieten hat. � Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

3. Rupertshofer Weihnachtsmarkt

Samstag, 3o.11.2o24   |   16:00 Uhr
Wir laden Sie herzlich, zum 3. Rupertshofer Weihnachtsmarkt 
ein. Genießen Sie ein paar gemütliche Stunden an einer wär-
menden Feuertonne mit einer großen Auswahl an kalten und 
warmen Getränken und natürlich verschiedenen kulinarischen 
Leckereien.Gegen 17:00 Uhr wird der Nikolaus mit seinem 
Knecht Ruprecht alle Kinder besuchen und Ihnen auch eine 
Kleinigkeit schenken. Es werden auch mehrere Verkaufsstände 
vorhanden sein, hier können Sie schauen, stöbern und das eine 
oder andere Weihnachtsgeschenk bzw. eine großartige Deko-
ration für Weihnachten besorgen. Wir freuen uns, Sie in gemüt-
licher Atmosphäre begrüßen zu dürfen.
Die Veranstalter Benzger e.V., FFW Rupertshofen, Ministranten

Gemeinde Dürmentingen

Die Gemeinde Dürmentingen mit ca. 2.700 Einwohnern liegt 
im Landkreis Biberach und hat im September 2024 einen neuen 
Waldkindergarten eröffnet.

Kommen Sie in unser Team - gestalten Sie das Angebot in un-
serer Gemeinde mit!

Wir suchen 
Leitung für den neuen Waldkindergarten oder 
Pädagogische Fachkräfte in Teilzeit bis 80 % (m/w/d) 
Die Stelle kann auch teilbar besetzt werden.

Eine Mitgestaltung der neuen Einrichtung ist ausdrücklich er-
wünscht und bietet die Chance, eigene Vorstellungen einzubrin-
gen und zu verwirklichen.

Unsere Vorstellungen:
-	� eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzie-

her/in oder Kinderpfleger/in bzw. eine vergleichbare Quali-
fikation nach § 7 KiTaG

-	� ein wertschätzender und liebevoller Umgang mit Kindern, 
sowie Freude an der pädagogischen Arbeit im Freien und in 
Verbundenheit mit Natur und Landschaft 

-	� Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen:
-	 eine unbefristete Beschäftigung im öffentlichen Dienst
-	 fachbezogene Fort- und Weiterbildungen

in den Räumen der Katholischen Sozialstation Riedlingen, St. 
Georg-Straße 16 in Riedlingen. An diesem Nachmittag möch-
ten wir zwei schöne Stunden im Advent miteinander verbringen. 
Pflegende Angehörige sind recht herzlich dazu eingeladen, wir 
freuen uns auch über neue Gesichter. 

Ansprechpartnerin: Elke Jux-Diesch, Krankenschwester, Katholi-
sche Sozialstation Riedlingen, Tel.: 07371 93 20 20

Offenes Büro bei ...

Kreisjugendreferat und Kreisjugendring
Kreisjugendring und Kreisjugendreferat Biberach bieten am 
Mittwoch, 11. Dezember, von 16 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit, 
ihre Räumlichkeiten im Rahmen eines „offenen Büros“ zu be-
sichtigen und über aktuelle Themen aus der (verbandlichen) Kin-
der- und Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen. Ebenso wird 
Jessica Ank-Schulz vom Landesjugendring Biberach ihre Arbeit 
vorstellen. Sie ist im Rahmen des Projektes „The Länd of young 
Ehrenamt“ für die gesamte Region Südwürttemberg zuständig 
und hat ihr Büro beim Kreisjugendring Biberach. Die Einrichtun-
gen, die für verbandliche und offene Kinder- und Jugendarbeit 
im Landkreis zuständig sind, befinden sich im Grünen Weg 32 
auf dem Gigelberg in Biberach. 

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen

Einladung zum Infotag am 30. November 2024 
von 10:00 bis 12:00 Uhr für Eltern und Schüler
Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit Fokus auf Pädagogik 
& Psychologie
Berufskolleg Gesundheit und Pflege mit Schwerpunkt Gesund-
heit & Ernährung
Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen mit Fokus Wirt-
schaft & Sprachen
Altenpflegehilfeschule mit intensiver Deutschförderung 
Einjähriges Berufskolleg (FH-Reife) nach der Ausbildung
Vorbereitungskurs auf die Kommunikationsprüfung in Englisch
Schüler können sich in diesem Kurs unter professioneller Betreu-
ung auf ihre eigene Kommunikationsprüfung vorbereiten, 3 x 
freitags von 13:30 bis 16:30,
ab 07.02.2025
Berufsbegleitender Lehrgang: Fachwirt/in im Erziehungswesen 
(KA)
Besonders legendär und beliebt ist der Lehrgang Fachwirt im 
Erziehungswesen (KA). Dieser Kurs ist für Erzieher:innen, Ta-
gesmütter und Kinderpfleger:innen, die den nächsten Schritt in 
ihrer Karriere gehen wollen. In nur 15 Monaten bekommen die 
Teilnehmer:innen wertvolles Wissen, um Führungspositionen zu 
übernehmen.
Ein weiterer Lehrgang startet ab 14. Februar 2025. Unterricht ist 
jedes zweite Wochenende, freitags von 16:00 Uhr bis 19:45 Uhr 
und samstags von 8:30 bis 15:00 Uhr.
Persönliche Beratung oder per Mail: Kolping-Bildungszen-
trum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen, Tel. 
07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de
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-	 viele Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
-	� eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) entsprechend der besetzten 
Stelle sowie die weiteren üblichen sozialen Leistungen im 
öffentlichen Dienst

-	 eine neu ausgestattete Einrichtung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail bis spätestens 
11.12.2024 an bkoch@duermentingen.de. Rückfragen beant-
wortet Ihnen gerne Frau Benita Koch, Leitung für den Fachbe-
reich Personal und Bildung (E-Mail: bkoch@duermentingen.de, 
Tel.: 07371 9507-28).

Energieberatung Energieagentur Biberach

Die Energieagentur Biberach bietet Beratungsgespräche bzw. 
Entscheidungshilfen zu den Themen Bauen und Sanieren, Ener-
gieeinsparung, erneuerbare Energien, neue Technologien, kom-
munales Energiemanagement und Förderprogramme an. 
Die Dienstleistungen der Energieagentur sind unabhängig und 
produktneutral. Die Erstberatung ist für die Interessenten aus 
Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sowie der Stadt  
Riedlingen mit Ihren Teilgemeinden kostenlos. Die persönliche 
Beratung der Energieagentur für Bürger findet immer am  
ersten Mittwoch des Monats, im Gebäude Weilerstraße 12 in 
Riedlingen, statt. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich 
und kann unter 07371/183-21 oder -24 vereinbart werden.

Wir haben am
29.11.2024

geschlossen

Ab Samstag 30.11.2024 sind wir
wieder wie gewohnt für Sie da.

Ihr Brauereilädele 
Manfred Reiter

Für eine tolle und unvergessliche Zeit mit Deinem Baby, 
alles rund um die Schwangerschaft, 

spannende Abenteuer mit Deinem Kind 
und gesunden Lifestyle ganz für Dich.

 Alle Infos

zu den ak
tuellen Kur

sen

fur Gross 
und Klein..

PATRICIA PFLUG

Werde, der du bist!
Friedrich Nietzsche 

Fon 07393 / 950677     89607 Emerkingen
kinesiologie@patricia-p�ug.de     www.patricia-p�ug.de

Begleitende Kinesiologin - Kinesiologische Entspannungstrainerin - Dipl.-BW (BA)
Stressbewältigung - Burnout Prophylaxe - Persönlichkeitsentwicklung

Trockne ...
Brennholz, 
Hackschnitzel, 
Getreide, 
Mais, u.v.m.

Anfragen unter 0152 / 04407032
Schefold Biogas GbR Dentingen



MTB 48/2024� 22

Motiv - Ich entwerfe Ihre persönliche Anzeige
gerne gegen Aufpreis von 30 Euro + MwSt.

 Kugel
 Stern
 Baum
 Schnee
 Geschenk
 Neujahr
 Weihnachtsmann
 Landschaft
 Rentier/Elch
 Kerze
 Dekoration
 Engel

 Klassisch
 Modern
 Humorvoll
 Grafisch
 Minimalistisch
 Verspielt

 wie 2023

Weihnachtsgrüße - Was möchten Sie sagen?

 Weihnachten
 Neujahr
 Familie
 Kundschaft
 Spruch bzw. Zitat

 Urlaub 
 Öffnungszeiten

Sonstiges ________________________________

_________________________________________

Weihnachtsanzeige
für die letzte Ausgabe 2024 des MB Uttenweiler am 19. Dezember (KW 51)
- Anzeigenschluss dafür ist Montag, 9. Dezember bis 15 Uhr -

	 Firma

	 Name, Vorname

	 Straße	 PLZ, Ort
	
	 Telefon	 Mail

 Mittels Lastschrift von bekanntem Konto abbuchen
 Anzeige in Rechnung stellen

	 Datum, Unterschrift

Weihnachten ganz individuell und persönlich
� - Anzeigengröße wird den Motiven und dem Inhalt angepasst -

minschtl® hafner mediendesign
      melanie hafner  -  betzenweiler  -  fon 07374/914-884  -  mail@minschtl.de
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Heinke
Inhaber Michael Heinke
Mobil 01 71 / 6 28 49 32
info@fahrschule-michael-heinke.de

88422 Bad Buchau, Oggelshauserstr. 17
88524 Uttenweiler, Kirchweg 4/1

Präsenzunterricht!
Montag und Mittwoch von 19.00 bis 20.30 Uhr

- Anmeldung jederzeit möglich -

Fahrschule

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hypnose!  Entdecke die transformative Kraft 
  ************************************************************* 
     Überwinde Blockaden und Ängste mit Hypnose! 
   Steigere dein Selbstvertrauen u. stärke deinen Selbstwert! 
         Werde endlich rauchfrei!  -  Finde dein Idealgewicht! 
            Erlebe wieder Lebensfreude! - Erreiche deine Ziele! 
            ***  Info & Terminvereinbarung  *** 
       Waldseer Str. 19 88400 Biberach, /  Fon:  07351 / 14 99-8 
   praxis-zum-glueck@web.de   /   www.praxis-zum-glueck.de 

Schöne Weihnachtsbäume
aus eigener Kultur

Nordmanntannen, Blaufichten und Fichten
auch zum selber schlagen

Weihnachtszauber am Samstag 14.12.2024
Waffeln - Glühwein/Punsch - Essen vom Grill

Deko - Holzschnitzerei

Familie Franz Maurer
Dieterskircher Straße 16 in Uttenweiler

Telefon 07374/1698, Mobil 0152/55440133

Verkauf ab 06.12.2024
jeden Freitag 14-17 Uhr 
und Samstag 09-17 Uhr
oder nach telefonischer 
Vereinbarung
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Im Aispel 6
88524 Uttenweiler
Fon 07374-9211198
Mobil 0172-7494062
info@kfz-traub.de

KFZ-MEISTERWERKSTATT  l  TANKEN  l  WASCHEN

24h-SB-Tankstelle mit Diesel-Kraftstoff und AdBlue

24h-SB-Waschanlage für PKW und LKW

Vollautomatische Waschanlage mit Höhe bis 3,10m
Unterboden- und Radwäscher, Wachs- und Glanzpolitur
 
Vorwäscheplatz mit Felgen- und Insektenreiniger

Dank unseres „TRAUB-Chip“ einfach Tanken und 
Waschen mit direkter Abrechnung per Mail!

Praktische Geschenkidee gesucht?

Wie wäre es mit einem Gutschein
für Tanken oder Waschen

AmtsblattUttenweiler
KW36_20_5.docx

AmtsblattUttenweiler
KW40_20_1.doc

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fleisch  • Wurst • Imbiss • Catering  •Festzeltbetrieb  
 
 
  

2288..  --  3300..  NNoovveemmbbeerr  22002244  
  
 

    eingelegter SAUERBRATEN nach altem Familienrezept  100g 1,69 € 
  

    saftiger SCHWEINEHALS natur und gefüllt 
     vom Albschwein aus eigener Aufzucht                   100g 1,29 € 
 

    WURSTAUFSCHNITT mit Schinken vielfach sortiert       100g 1,59 € 
 

   KNÜLLER DER WOCHE: 
                   1 kg Wurstsalat fein geschnitten                  1kg 8,90 € 

                                   22..  --  44..  DDeezzeemmbbeerr  22002244  

  

   saftiges KASSLER RIPPLE  
   ideal fürs Kraut oder zum Vesper          100g 1,09 € 
              
   saftige PUTENPFANNE verschiedene Variationen            100g 1,49 € 

 

 

Uttenweiler -Ortsmitte-         07374 / 10 80                                                       
 
                      

  

  
 

   

  oifach guat

DORFKUCHE
& RIEDLINGER LANDFRAUEN

Ute‘s

2

Mobil:	0160	964	610	47
Tel:	 07374/92	10	900
Fax:	 07374/92	10	901

im Aispel 18 
88524 Uttenweiler

dorfkueche@la-metzg.de

Ute Funk

SPEISEPLAN 02.12. bis 06.12.2024
MONTAG

Kassler mit Bratensoße, Kartoffelsalat und grüner Salat
Allgäuer-Toastbrot-Auflauf mit grünem Salat

DIENSTAG
Bandnudeln mit Lachs-Sahne-Soße und Salat

Gemüsemaultaschen mit Gemüse-Sahne-Soße und Salat
MITTWOCH

Linsen mit Spätzle und Saiten
Spätzle mit Linsenbolognese

DONNERSTAG
Sauerbraten mit Semmelknödel und Apfel-Rotkraut

Semmelknödel mit Rahmegemüse und Salat
FREITAG

Leber „Berliner Art“ mit Apfelscheiben und Zwiebeln, 
Püree und Salat

Ofengemüse mit Kartoffeln, Dip und Salat
j j 

ANGEBOT 27.11. bis 29.11.2024 
Verkauf von Fleisch und Wurstwaren von Metzgermeister 

Manfred Högner (auch in den Verkaufswagen vor Ort)
Montag bis Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr

Schweinehals und Schlegelbraten  100 gr – 1,09 Euro
1 Paar Rote – 2,30 Euro

Vorbestellungen unter 07374 / 9210875 oder info@la-metzg.de 

Bestellungen bitte bis 10 Uhr:
Telefon 07374/9210900 
Mobil 0160/96461047
www.utes-dorfkueche.de

Abholung 11.30-13.00 Uhr 
Im Aispel 18 in Uttenweiler
- auch Lieferung möglich -

Schöne Weihnachtsbäume
- alle Größen, naturbelassen -
und Zierreisig zu verkaufen

Verkauf: Dienstag, Mittwoch, Freitag, 
Samstag oder nach Vereinbarung

Elfriede & Josef Elser, Oberdorf 10, Sauggart
Telefon 07374/91200, Mobil 0172/8484913

Falls du noch ein Weihnachtsgeschenk 
brauchst, schenke einfach einen Thermomix. 

... die besten Ideen
beginnen im Topf! 

Ihr Thermomixrepräsentant Jürgen Hoheisel
Betzenweiler Str. 6, 88524 Uttenweiler 

Mobil 0171/2137739, hohj.wolf@gmail.com

Fleisch von Reh und Wildschwein 
für den Weihnachtsbraten oder 

das Silvester Fondue direkt vom Jäger 
Siegfried Herter

Im Burgstall 5, 88524 Uttenweiler

Verkauf am 17. und 19.12. von 16 bis 19 Uhr
Telefonische Vorbestellung 

ab sofort unter Telefon 07374/914590

www.vom-burgstall.de


